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                    Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan Gemeinde Rohrenfels  
 
Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit nach §§ 3 und  4, Abs. 1 BauGB 
Auslegungsfrist 06.02.2018 bis 21.03.2018 
 

Nicht geantwortet haben: 

- Amt für Ländliche Entwicklung 

- Bayernwerk AG 

- DSLmobil GmbH 

- Zweckverband zur Wasserversorgung der Burgheimer Gruppe 

- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ingolstadt 

- Landesbund für Vogelschutz 

- Bund Naturschutz Bayern e.V. 

- Kreisheimatpfleger. 

 

Keine Einwände oder Anregungen wurden erhoben von: 

- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Hoch- und Tiefbau 

- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Landkreisbetriebe 

- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Gesundheitsamt 

- Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Kommunalaufsicht 

- Deutsche Telekom Technik GmbH 

- Stadt Neuburg a.d. Donau 

- Gemeinde Königsmoos 

- Gemeinde Oberhausen 

- Gemeinde Ehekirchen. 
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I Träger öffentlicher 
Belange 
 

Anregungen/Bedenken 
 

Beschlussvorschlag 
 

Landratsamt Neuburg-
Schrobenhausen, 
Bauamt (20.03.18) 

Die beiliegenden Schreiben der einzelnen Sachgebiete sind Bestandteil 
der Stellungnahme des Landratsamtes gemäß §4 Abs. 1 BauGB. 
Grundsätzlich sind sie als Hilfestellung für die von der Gemeinde 
vorzunehmende Abwägung im Sinne von § 1 Abs. 7 BauGB anzusehen. 
 
Zu den einzelnen Stellungnahmen wird folgendes ergänzt: 
 
Ermittlung Baulandbedarf 
 
Die Ermittlung des grundsätzlichen Bauflächenbedarfes ist nachvoll-
ziehbar. Bei der Deckung des ermittelten Bedarfes sollen 18,3 ha 
Wohnbaufläche dargestellt werden. Zusätzlich hierzu werden 50 % der 
gemischten Bauflächen also 4,35 ha für den Wohnungsbaubedarf 
angerechnet, was einer Gesamtdarstellung von 22,65 ha entspricht. 
Auch dies ist nachvollziehbar.  
 
Als neue gewerbliche Baufläche werden 10 ha dargestellt. Fraglich ist 
hier aber, warum die restlichen 50 % der gemischten Baufläche nicht zu 
den 10 ha gewerblicher Baufläche addiert werden. Die 50 % 
anzunehmender gewerblicher Anteil bei den gemischten Bauflächen 
werden einfach kommentarlos aus der Rechnung genommen. Dies ist 
nicht nachvollziehbar. Die 50 % sind analog zu den  Wohnbauflächen 
auch bei den gewerblichen Bauflächen zu addieren, was dann einer 
Gesamtausweisung von 14,35 ha gewerblicher Baufläche entsprechen 
würde. 
Die gewerbliche Baufläche würde damit deutlich über dem errechneten 
Bedarf liegen, Der Flächennachweis ist daher nochmal zu überarbeiten 
und die Flächendarstellung ggf. durch eine Reduzierung anzupassen. 
 
 
Städtebauliches Konzept für die einzelnen Ortsteile 
Rohrenfels 
- Mit der Darstellung von 0,8 ha Wohnbaufläche im Nordwesten 

südlich des Ergertshausener Wegs besteht Einverständnis. 
 
 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu Ermittlung Baulandbedarf: 
 
Die Hinweise zum grundsätzlichen Baulandbedarf 
werden begrüßt.  
 
Der Rest der 50% gemischter Bauflächen von 
4,35 ha werden noch zu den 10 ha gewerblicher 
Bauflächen addiert. Damit beträgt der gewerbliche 
Flächenumfang 14,35 ha.  
 
Ob und inwieweit ggf. die dargestellte Gesamt-
fläche reduziert wird, bleibt der Einzelabwägung 
vorbehalten.  
 
Ausdrücklich wird aber in diesem Zusammenhang 
auf die zustimmenden Stellungnahmen der 
Höheren Landesplanungsbehörde vom 
23.02.2018 und des Regionalen Planungs-
verbandes Ingolstadt vom 26.02.2018 verweisen, 
in denen der dargestellte Flächenumfang 
grundsätzlich als mit den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung übereinstimmend bewertet 
wurde. 
 
Zu Rohrenfels: 
- W3: Der Hinweis, dass mit der 0,8 ha großen 

Wohnbaufläche im Nordwesten südlich des 
Ergertshausener Weges Einverständnis 
besteht, wird begrüßt. 
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- Die Darstellung der Wohnbaufläche südlich der Sinninger Straße 
sollte auf die Bebauungstiefe der direkt an die Sinninger Straße 
angrenzenden Grundstücke reduziert werden. Da eine vernünftige 
Erschließung einer alleinigen zweiten Reihe so derzeit nicht möglich 
ist. Alternativ hierzu wäre auch die Darstellung des gesamten 
Bereiches südlich der Sinninger Straße bis hin zum Feldweg südlich 
der Fl.-Nr. 190 denkbar. 

 
 
 
- Auf Fl.-Nr. 187 wird die bestehende landwirtschaftliche Halle teil-

weise in einer sehr schmalen Grünfläche dargestellt. Die Umsetzung 
der Grünfläche ist daher nicht mehr realistisch. Zudem macht die 
sehr kleine Grünfläche an dieser Stelle auch ortsplanerisch keinen 
Sinn. Die Fläche sollte daher als gemischte Baufläche dargestellt 
werden. Daran anschließend wäre eine Ortrandeingrünung entlang 
der gesamten Ostseite südlich der Sinninger Straße wünschenswert. 

 
- Die Fl.-Nr. 202 wird größtenteils als Fläche für die Landwirtschaft 

dargestellt. Dem wird nicht zugestimmt. Die Fläche liegt mitten in der 
Ortschaft und ist umzingelt von Wohnbebauung, die eine landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung deutlich erschwert. Das Grundstück stellt 
eine hervorragende Möglichkeit der Nachverdichtung dar, ohne die 
Ortschaft in die freie Landschaft hinein zu erweitern. Das Grundstück 
sollte daher zwingend als zukünftige Wohnbaufläche dargestellt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mit der Darstellung der 0,2 ha gemischter Baufläche südlich der 

Hauptstraße besteht Einverständnis. 
 
 

- W4: Die Anregung einer Erweiterung der 
bisher 0,4 ha großen Wohnbaufläche Fl.Nr. 
190 bis zum Feldweg nach Süden wird 
begrüßt. Allerdings wäre die Erweiterung nach 
Süden eher kritisch wegen möglicher 
Immissionskonflikte mit südlich gelegener 
Kartoffellagerhalle, daher entfällt die 
Wohnbaufläche südlich der Sinninger Straße. 
In der Flächenbilanz wird dies berücksichtigt. 

 
- In Verlängerung zum Bestand wird das 

Trenngrün verlängert als Ortsrandeingrünung 
nach Westen. 

 
 
 
 
 
- Die Fl.Nr. 202 wird als Pferdekoppel genutzt; 

eine Veränderung ist nicht absehbar. 
Kleinräumig erfüllt die innerörtliche Freifläche 
mit stark bewegtem Relief durchaus 
Funktionen für das Orts- und Landschaftsbild 
und den Arten- und Naturschutz. Von einer 
Darstellung als Wohnbaufläche wird derzeit 
abgesehen. Die Fläche erfüllt hinsichtlich der 
Größe den Bestand des Außenbereichs im 
Innenbereich. Allerdings würde dabei das dort 
eingetragene Bodendenkmal und die fehlende 
Verfügbarkeit eine Bebauung erschweren 
Sollten Änderungen realistisch anstehen, wird 
die Gemeinde mit einem Bauleitplanverfahren 
das Weitere regeln. Von einer Darstellung als 
Wohnbaufläche wird zum jetzigen Zeitpunkt 
abgesehen.  

 
- Der Hinweis, dass mit der Darstellung der 0,2 

ha großen gemischten Baufläche südlich der 
Hauptstraße Fl.Nr. 37/1 Einverständnis 
besteht, wird begrüßt. 
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- Bei der Fl.-Nr. 35/1 soll der Bereich auf dem bereits Bebauung 

vorhanden ist, nun als Grünfläche dargestellt werden, um 
darzustellen, dass hier keine weitere Bebauung erwünscht und die 
Grünzugsaue erhalten bleiben soll. Warum aber dann nur der 
bebaute Bereich als Grünfläche dargestellt wird, erschließt sich nicht. 
Es ist daher entweder das gesamte Grundstück als Fläche für die 
Landwirtschaft darzustellen oder aber die gesamte Grünzugsaue als 
Grünfläche. 

 
- Der Bereich des Küchenbetriebes soll als gemischte Baufläche 

dargestellt werden. Dem wird nicht zugestimmt. Der Küchenbetrieb 
stellt nach der derzeitigen rechtlichen Situation einen Gewerbebe-
trieb dar, der nicht Dorfgebiet- bzw. Mischgebietsverträglich ist. Die 
Betriebsfläche ist zudem klar von der umgebenden Bebauung 
abzutrennen. Die bebaute Fläche des Küchenbetriebes ist daher als 
Gewerbegebietsfläche darzustellen. 

 
- Mit den Darstellungen um das Sportplatzgelände, den Bereich um 

die Kirche sowie der Frühlingsstraße besteht Einverständnis. 
 
 
 
- Die Wohnbaufläche im Nordosten soll in Richtung Staatsstraße und 

in Richtung Norden erweitert werden. Bereits die bestehende Be-
bauung an der höchsten Geländestelle im Nordosten steht sehr 
exponiert. Diese exponierte Baulage soll nun erweitert werden in 
Richtung Staatsstraße und auch in den bereits wieder Norden abfal-
lenden Bereich. Die geplanten Wohnbauflächen rücken dadurch sehr 
nah an die Staatsstraße heran. Eine Umsetzung des Baugebietes ist 
somit höchstwahrscheinlich nur mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen 
und damit erhöhten Kosten möglich. Es sollte daher nochmals 
geprüft werden, ob die Einhaltung eines größeren Abstandes zur 
Staatsstraße nicht sinnvoller ist und zukünftige Wohnbauflächen 
nördlich der bestehenden Baugebiete nicht leichter und kostengünsti-
ger zu erschließen sind. Zusammenfassend bestehen keine grund-
legenden Bedenken gegen die dargestellte Fläche, allerdings halte 
ich eine Wohnbauerweiterung nördlich der bestehenden Baugebiete 
für städtebaulich sinnvoller. 

 
 
- Zur Klarstellung der Planungsabsicht wird 

Fl.Nr. 35/1 im weiteren Verfahren als 
Außenbereich (= Fläche für die Land-
wirtschaft) dargestellt. 

 
 
 
 
 
- Der Bestand des Küchenbetriebes wird im 

weiteren Verfahren als gewerbliche Baufläche 
dargestellt, wobei der Parkplatzstandort 
innerhalb der Grünfläche beibehalten wird. 
Der nordöstliche Teil, in dem derzeit u.a. 
Wohnflächen vermietet sind, verbleibt die 
Darstellung als Mischgebiet. 

 
- Der Hinweis, dass mit den Darstellungen um 

das Sportplatzgelände, den Bereich um die 
Kirche sowie der Frühlingsstraße Einver-
ständnis besteht, wird begrüßt. 

 
- W2: Die Wohnbaufläche im Nordosten 

westlich der Staatsstraße wird über die 
Bauverbotszone hinaus noch etwas 
zurückgenommen und der Abstand zur Straße 
damit vergrößert, wobei die nach Nordosten 
ausspringende Ecke noch den Höhenlinien 
folgend angepasst wird. Es ist aber beab-
sichtigt, diese eher exponierte Wohnbaufläche 
nachrangig zu entwickeln, da an der 
bestehenden Bebauung bereits ein schöner 
Ortsrand ausgebildet ist. Mit weiterer 
Bebauung würde flächig die Kuppe 
überschritten, so dass sich eine stärkere, 
landschaftsplanerisch schwerlich vertretbare 
Fernwirkung nach Norden ergäbe. 
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- Auch südlich der Staatsstraße sollen 3 ha Wohnbaufläche entstehen. 

Hier ist wie auch bei der nördlich der Staatsstraße gelegenen Fläche 
ein Konflikt hinsichtlich des vorhandenen Verkehrslärms zu 
befürchten. Es wird daher auch hier dazu geraten, einen deutlich 
größeren Abstand zur Staatsstraße einzuhalten. lm Übrigen besteht 
mit der Darstellung Einverständnis. 

 
Wagenhofen 
- Zur geplanten Wohnbaufläche und Mischgebietsfläche östlich der 

Augsburger Straße fand bereits ein Scoping-Termin statt. Auch hier 
stellte sich heraus, dass eine Wohnbebauung nur mit aktiven 
Lärmschutzmaßnahmen und damit einem erhöhten Er-
schließungsaufwand möglich ist. Zudem wird sich eine 
Mischgebietsansiedlung auf dem relativ schmalen Streifen 
im Norden nur schwerlich umsetzen lassen. Dennoch ist eine 
Ausweisung der dargestellten Flächen unter den beim Scoping-
Termin erörterten Voraussetzungen möglich. Allerdings wird eine 
Ausweisung einer Gewerbegebietsfläche an dieser Stelle immer 
noch als die bessere Alternative erachtet. Dies würde auch besser in 
die bestehende Struktur der Ortschaft Wagenhofen passen, da 
bisher östlich der Augsburger Straße ausschließlich Gewerbeflächen 
und Sportflächen vorhanden sind. Die einzige Ausnahme hiervon 
stellt die einzeilige Wohnbebauung ganz im Süden dar, die aber von 
der nun vorgesehenen Wohnbaufläche deutlich durch das 
Sportplatzgelände und einen Grünzug abgetrennt ist. 
 
 

 
- Mit den Darstellungen der Gewerbegebietsflächen östlich der 

Augsburger Straße besteht  Einverständnis, sofern - wie oben 
erläutert - ein entsprechender Bedarf nachgewiesen werden kann. 

 
 
- Mit den dargestellten Mischbebauungsflächen im Westen und im 

Süden von Wagenhofen besteht ebenfalls Einverständnis. 
 
 
- Mit der Darstellung der Gemeinbedarfsfläche für die Feuerwehr an 

der Augsburger Straße besteht Einverständnis. Der Standort wird 

 
- W1: Die Wohnbaufläche im Nordosten wird 

über die Bauverbotszone hinaus noch etwas 
zurückgenommen mit größerem Abstand zur 
Straße, wobei die nach Nordosten aus-
springende Ecke noch den Höhenlinien 
folgend angepasst wird.  

 
Zu Wagenhofen: 
- W6 / M3: Der Bereich der M-Fläche und der 

W-Fläche wird beibehalten, weil bereits ein 
schlüssiges städtebauliches und 
Bebauungskonzept in Form einer 
lärmabgewandten Schallschutzbebauung 
vorliegt. Die M-Fläche zwischen W-Fläche 
und G-Fläche (Gewerbepark) östlich stellt 
eine abgestufte Nutzung dar, mit der sich die 
Immissionsbelange sinnvoll lösen lassen. 

- Die Feuerwehr wird an einem Standort 
zwischen Sportplatz und Staatsstraße 
angeordnet. Dieser ist gut erreichbar und wird 
bereits heute zu Übungszwecken von der FW 
genutzt. 

- Die gewerbliche Baufläche G2 am Südostrand 
wird aufgrund der Stellungnahme der unteren 
Naturschutzbehörde teilweise verringert und 
die Begrenzung durch die Darstellung der 
Ausgleichsfläche klar signalisiert. 

 
- G1: Zur Kenntnis genommen; durch einen 

konkret anzusiedelnden Betrieb, für den 
bereits die Bauleitplanung läuft, ist der 
besondere Gewerbebedarf auch gegeben. 

 
- Der Hinweis, dass mit den dargestellten M-

Flächen (M4 / M5) im Westen Einverständnis 
besteht, wird begrüßt. 

 
- GM1/ GM2: Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. Der westliche 
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aufgrund der unmittelbaren Lage an der Staatsstraße für sinnvoll 
erachtet. Störungen für die Wohnbebauung durch die Aktivitäten der 
Feuerwehr können dadurch ausgeschlossen werden. Der alternative 
Standort für die Feuerwehr im Westen von Wagenhofen wird hin-
gegen abgelehnt. Er liegt zwar zentraler zwischen den Ortsteilen 
Wagenhofen und Ballersdorf, stellt aber einen warzenartigen Fortsatz 
der Bebauung dar. Das Ortsende im Westen stellt in der vorliegen-
den Planung die vorhandene Straße (Fl.-Nr. 106) dar. Das Entstehen 
eines einzigen Gebäudes westlich der Straße würde einen städte-
baulichen Missstand darstellen, insbesondere dann, wenn im angren-
zenden Misch- bzw. Dorfgebiet noch keine Bebauung  vorhanden 
wäre und der Standort dann auch noch weitab der vorhandenen 
Bebauung liegen würde. Die Darstellung an dieser Stelle ist daher 
zurückzunehmen. Alternativ wäre noch denkbar, den Standort auf 
Fl.-Nr. 33 zu verlagern. Allerdings wird auch dieser Standort aufgrund 
der Nähe zum WA als deutlich schlechter im Vergleich zum Standort 
an der Staatsstraße eingestuft. 

 
- Mit Ausweisung der Wohnbaufläche im Norden von Wagenhofen 

besteht Einverständnis. 
 
 
 
 
- Mit der unmittelbar an der Staatsstraße gelegenen Mischgebiets-

fläche besteht hingegen kein Einverständnis. Aus städtebaulicher 
Sicht ist die Entstehung eines Mischgebiets in der Tiefe nur einer 
Bauparzelle mehr als unwahrscheinlich. Mit der Ansiedlung 
entsprechender Gewerbebetriebe ist nicht zu rechnen und die 
Zufahrt wäre wohl nur durch das angrenzende WA möglich, was 
städtebaulich ebenfalls nicht sinnvoll wäre. Die gemischte Baufläche 
sollte vielmehr als Fläche für Lärmschutzmaßnahmen oder aufgrund 
des Lärmschutzes freizuhaltende Fläche dargestellt werden. Hier ist 
in jedem Fall mit entsprechenden Maßnahmen zu rechnen, da 
Lärmschutzmaßnahmen für das geplante WA entlang der 
Staatsstraße ja bereits innerorts gefordert werden. Bei einer Lage 
außerhalb der Ortsdurchfahrt - wie derzeit vorhanden - wird diese 
Forderung mit Sicherheit ebenfalls vorhanden sein. 

 
Ballersdorf: 

Feuerwehrstandort wird gestrichen. Der 
östliche Standort kommt wg. fehlender 
Flächenverfügbarkeit (Flächenbedarf für 
Gewerbeansiedlung nicht in Betracht. 
Die Feuerwehr wird stattdessen an einem 
Standort zwischen Sportplatz und 
Staatsstraße angeordnet. Dieser ist gut 
erreichbar und wird bereits heute zu 
Übungszwecken von der FW genutzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- W5: Der Hinweis, dass mit der dargestellten 

Wohnbaufläche im Norden Einverständnis 
besteht, wird begrüßt. Auf die nachfolgenden 
weiterführenden Beschlüsse („Narret“) wird 
verwiesen. 

 
- M2: Die Mischgebietsfläche westlich der 

Staatsstraße entfällt teilweise zugunsten einer 
vergrößerten Fläche für Lärmschutzmaß-
nahmen mit entsprechendem Planzeichen 
15.6 PlanZV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zu Ballersdorf:  
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- Die Wohnbauflächen im Norden wurden bereits genehmigt. Mit den 
Flächen besteht nach wie vor Einverständnis. 

 
 
- Das Grundstück Fl.-Nr. 87/1 soll als Grünfläche dargestellt werden. 

Hierbei handelt es sich um ein einzelnes bebautes Wohnbaugrund-
stück, auf dem sich ein neueres Einfamilienhaus befindet, das am 
Bebauungszusammenhang teilnimmt. Die Darstellung als Grünfläche 
ist somit nicht nachvollziehbar. Zum einen wird die Grünfläche auf 
absehbare Zeit nicht umsetzbar sein, zum anderen ist eine städte-
bauliche Rechtfertigung für eine Grünfläche allein für ein kleines 
Baugrundstück nicht erkennbar. Das in der Begründung formulierte 
Ziel, keine Erweiterung nach Norden zu schaffen, ist ebenso deutlich 
wenn außer dem bereits bebauten Grundstück keine weiteren 
Grundstücke mehr als Wohnbaufläche dargestellt werden. Allenfalls 
wäre noch vorstellbar, das Grundstück ganz allgemein, wie die 
angrenzenden Flächen, als landwirtschaftliche Fläche darzustellen. 

 
- Mit der Darstellung der Wohnbaufläche im Osten besteht 

Einverständnis. 
 
 
- Mit der Darstellung der gemischten Baufläche im Süden besteht 

Einverständnis. 
 
 
- Mit der Darstellung der einzeiligen gemischten Baufläche östlich der 

Wagenhofener Straße besteht hingegen kein Einverständnis. 
Aufgrund der einzeiligen Darstellung ist eine Durchmischung der 
Fläche mit Gewerbebetrieben und Wohnen nicht plausibel. Es ist 
davon auszugehen, dass hier nur eine Wohnbebauung entstehen 
kann. Die Fläche ist daher als Wohnbaufläche darzustellen. 

 
 
 
 
 
 

- Der Hinweis, dass mit den dargestellten 
Wohnbauflächen (W7) Einverständnis 
besteht, wird begrüßt. 

 
- Fl.Nr. 87/1 wird noch als M dargestellt, wobei 

hier der Bebauungszusammenhang und die 
gegenüber liegende Schreinerei berücksichtigt 
werden (vgl. Abwägung zu separatem 
Bauleitplanverfahren). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Der Hinweis, dass mit den dargestellten 

Wohnbauflächen nördlich des Grabens 
Einverständnis besteht, wird begrüßt. 

 
- Der Hinweis, dass mit den dargestellten 

gemischten Baufläche (M6) Einverständnis 
besteht, wird begrüßt. 

 
- M7: Die östliche Hauszeile des westlich 

gelegenen MD bleibt als M beidseits des 
Grabens dargestellt. Grund hierfür ist der 
beabsichtigte Bebauungszusammenhang mit 
dem westlichen Dorfgebiet und die 
Stellungnahme des Immissionsschutzes, die 
bei einer Darstellung als W-Fläche 
grundsätzliche Immissionskonflikte mit der 
westlich gelegenen Hofstelle sieht. Konkret 
beabsichtigt ist hier derzeit ein Wohnhaus für 
diese Landwirtsfamilie. 

 
Die Sondergebietsfläche Solar südlich Ballersdorf, 
Planfassung vom 27.05.2013, bleibt unverändert,  
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- Die Sondergebietsfläche für den Solarpark wurde 2010 aufgrund 
einer konkreten Planung mit in den Flächennutzungsplan aufge-
nommen. Eine Umsetzung der Fläche erfolgte bisher nicht. Sollte 
eine Umsetzung der Planung in nächster Zeit nicht realistisch sein, 
empfehle ich Ihnen, die Darstellung im Flächennutzungsplan 
zurückzunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
Ergertshausen 
- Der Ortsteil Ergertshausen stellt sich als typisches Straßendorf dar, 

das geprägt ist von einer einzeiligen Wohnhausbebauung entlang der 
Dorfstraße und dahinter liegenden landwirtschaftlichen Gebäuden. 
Diese Struktur sollte weitgehend erhalten und gefördert werden. 
Nicht nachvollziehbar ist daher die nun vorliegende Planung, die den 
an die Dorfstraße angrenzenden Bereich des Grundstücks Fl.-Nr. 
523 nun aus der Dorfgebietsdarstellung entnimmt und als Grünfläche 
darstellt. Das bestehende Gebäude auf dem Grundstück stellt sich 
als Teil des Dorfgefüges dar, das auch am Bebauungszusammen-
hang teilnimmt und nicht isoliert davon als abgehängte Bebauung zu 
betrachten ist. Es sollte daher nach wie vor als Dorfgebiet dargestellt 
werden. Eine Darstellung und Planung als Grünfläche hingegen ist 
wohl auch mittelfristig nicht umzusetzen und städtebaulich auch nicht 
begründet. 

 
- Auf die Neuausweisung im Norden hingegen sollte verzichtet 

werden. Die Errichtung landwirtschaftlicher Gebäude ist auch ohne 
die Darstellung im Flächennutzungsplan möglich. Eine Ausweisung 
von Wohnbauflächen in zweiter Reihe würde den Straßendorf-
charakter zerstören und sollte daher in jedem Fall aus städtebauli-
cher Sicht vermieden werden. Weitere Wohnhäuser sollten hier nur 
entlang der Dorfstraße entstehen. Die derzeitigen Darstellungen im 
Flächennutzungsplan sollten daher unverändert beibehalten werden. 

 
 
Baıern 

da aufgrund des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes Baurecht / Vertrauensschutz 
besteht und der Durchführungsvertrag für den 
V+E-Plan bis zum 31.12.2020 gültig ist. Eine 
spätere Änderung des Flächennutzungsplans in 
diesem Bereich bleibt aber vorbehalten, da die 
Sondergebietsfläche Solar auch aus 
landschaftsplanerischer Sicht und aus 
städtebaulichen Gründen (LRA Neuburg, H. 
Wimmer) nicht optimal ist. 
 
Zu Ergertshausen: 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Die Fläche der Kartoffelhalle wird noch in den 
Bebauungszusammenhang aufgenommen und als 
MD-Fläche dargestellt. Allerdings ist hier keine 
Flächenverfügbarkeit gegeben, so dass die 
Fläche lediglich den Baubestand (Kartoffelhalle) 
betrifft. 
 
 
 
 
 
 
 
- M8: Aufgrund der Einwendungen wird die 

auch aus landschaftsplanerischer Sicht eher 
problematische M-Fläche gestrichen, und zum 
Ersatz am nördlichen Ortseingang eine 
zweizeilige Bebauung als Fortsetzung des 
„Straßendorfes“ in Verlängerung der 
Dorfstraße als W-Fläche aufgenommen. 

 
 
 
Zu Baiern: 
- Die fragliche Klarstellungs- und Einbezie-

hungssatzung legte den vorhandenen 
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- Die mögliche zusätzliche Bebauung von Baiern wurde bereits durch 
die erlassenen Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung ab-
schließend geregelt. Es ist daher fraglich, weshalb darüber hinaus 
nun in Richtung Süden ca. 1 ha weitere Baufläche dargestellt werden 
soll. Dies ist im weiteren Verfahren zu erläutern. Grundsätzlich gehe 
ich davon aus, dass die Klarstellungssatzung den bebaubaren Be-
reich abschließend regeln sollte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Auch der Umwandlung der Wohnbaufläche in eine gemischte Bau-

fläche wird nicht zugestimmt. Die Bebauung im Osten (?) stellt sich 
als Wohnbaufläche dar. Auch bei einer möglichen Erweiterung der 
Fläche im Osten ist mit einer weiteren Wohnbaufläche zu rechnen. 
Da ein zukünftiger Bebauungsplan wohl ausschließlich Wohnbe-
bauung vorsehen würde und dieser aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt werden muss, wird die Umwandlung in gemischte 
Baufläche nicht als sinnvoll erachtet, da diese im östlichen Bereich 
weder jetzt vorhanden ist, noch zukünftig vorhanden sein wird. Auch 
eine entsprechende Begründung hierfür liegt nicht vor. 

 
 
lsenhofen 
- Mit der Darstellung von lsenhofen im Flächennutzungsplan besteht 

Einverständnis. 
 
 
 
 
Baulückenkataster 

Baubestand einschließlich geringer 
Erweiterungen fest, jedoch nicht die in der 
Laufzeit des Gesamt-FNP von der Gemeinde 
beabsichtigte maßvolle Erweiterung für 
Ortsansässige im Sinne einer organischen 
Entwicklung. Diese soll nach dem Willen der 
Gemeinde recht maßvoll im Süden stattfinden 
und die vorhandene dörfliche Bebauung im 
Norden abrunden. 
Welches Instrument für die baurechtliche 
Entwicklung gewählt wird, wird später 
festgelegt: Ortsabrundungssatzung gem. § 34 
Abs. 4 Nr. 3 BauGB; einfacher 
Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 3 BauGB 
unter Verzicht auf die Art der Nutzung, 
Einbeziehung einzelner landwirtschaftliche 
Betriebe in den Bebauungsplan, usw.. 
 

- Die Flächen der Ortsabrundungssatzung 
werden noch wie in der Satzung festgelegt als 
Wohnbaufläche übernommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Isenhofen: 
- Der Hinweis, dass mit der Darstellung von 

Isenhofen im FNP Einverständnis besteht, 
wird begrüßt. Der bisher als Grünfläche / 
„Reitplatz“ dargestellte Bereich wird im 
weiteren Verfahren als M-Fläche dargestellt. 

 
Zu Baulückenkataster: 
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- Das Baulückenkataster von 2012 ist veraltet und daher wenig hilf-

reich. Es sollte dringend auf einen aktuellen Stand gebracht werden. 
Viele der genannten Baulücken sind bereits bebaut. Auch werden 
Grundstücke als Baulücken aufgeführt, die dem Außenbereich zuzu-
ordnen sind. Andere Baulücken sind hingegen gar nicht aufgeführt. 

 

Das Baulückenkataster wird detailliert überprüft 
und soweit erforderlich aktualisiert. Hierzu ist die 
Mitwirkung der Gemeindeverwaltung erforderlich 
zur Erreichung der geforderten Aktualität. Als 
Stichdatum wird der 11 / 2018 festgelegt. Dieses 
Datum wird dann auf allen fraglichen Unterlagen / 
Begründung eingetragen. 
 
Beschluss: 
 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Abstimmung: 12 : 0 
 

Landratsamt Neuburg-
Schrobenhausen, 
Ortsplanung (06.04.18) 

mit der o. g. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Rohrenfels in der Fassung vom 29.06.2017 besteht aus Sicht der 
Ortsplanung grundsätzlich Einverständnis. 
Ergänzend zum Schreiben von Herrn Eberl vom 20.03.2018 wird die ge-
plante Sondergebietsfläche für eine Photovoltaikanlage in Ballersdorf aus 
ortsplanerischen Gründen an dieser Stelle weiterhin nicht befürwortet. 
Bereits in mehreren Verfahren und Stellungnahmen wurde diese Fläche 
aus ortsplanerischer Sicht kritisch gesehen und abgelehnt. 
Die Fläche liegt auf einem von Norden nach Süden fallenden Hang auf 
bisher unbelasteter freier und weit einsehbarer Feldflur, mit Blick auf die 
Ortsränder von Rohrenfels, Ergerthausen und Wagenhofen. Der Standort 
ist von drei Ortschaften aus gut einsehbar, wodurch starke Reflexionen 
und Spiegelungen zu erwarten sind, seine freie Lage führt zu Störungen 
der Ortsbilder und insbesondere des Landschaftsbildes. Selbst bis ins 
Donaumoos ist dieser Bereich vermutlich bis Achhäuser einsehbar. Auch 
mit einer großzügigen Eingrünung wird sich eine Wahrnehmung auf 
Grund der Hanglage nicht vermeiden lassen. 
Daher wird der Gemeinde empfohlen, dieses Vorhaben nochmal zu 
überdenken und einen alternativen Standort vorzusehen, bei dem das 
Gelände flach und von weitem nicht einsehbar ist, sollte eine Photovol-
taikfläche in absehbarer Zeit vorgesehen sein. 
 
Weitere Einwände, Anregungen und Hinweise sind nicht veranlasst. 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Hier wird auf die Abwägung zur gleichen Thematik 
bei der Stellungnahme des LRA Bauamt 
verwiesen. 
Von einer Suche nach Alternativstandort wird 
angesichts deutlich eingeschränkter Fördermög-
lichkeiten (ausschreibungsfreie Anlagen nur mehr 
auf wenigen, im Gemeindegebiet nicht 
vorhandenen Sonderstandorten) abgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen.  

Landratsamt Neuburg-
Schrobenhausen, 
Immissionsschutz 
(16.03.18) 

lm Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne, hier Fortschreibung des 
rechtswirksamen Flächennutzungsplanes (FNP) mit Stand 1997, sind die 
grundlegenden lnstrumentarien, z. B. Planungshilfen für die Bauleit-
planung - p 16/17 - der Obersten Baubehörde im StMl, Schreiben der 
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Obersten Baubehörde im StMl „Lärmschutz in der Bauleitplanung“ mit 
Az. IlB5-4641-002/10 vom 25.07.2014, DIN-Norm 18005 mit Beiblatt 1 
„Schallschutz im Städtebau“ für die Beurteilung der geplanten Vorhaben 
maßgebend. 
Stellungnahme zu 
Nr. E 2 Bauflächen (S. 54 ff) der Begründung bzw. Nr. 3 Planungsflächen 
des Umweltberichtes (S. 8 ff), jeweils vom 29.06.2017: 
 
Planungsflächen Rohrenfels 
 
Zu W1 und W2 
Beide Planungsflächen liegen im direkten Einwirkungsbereich der 
Straßenverkehrsimmissionen, ausgehend von der Staatsstraße St 2035. 
Gemäß den vorliegenden DTV-Zahlen aus dem Jahr 2015 einschließlich 
Hochrechnung (Jahr 2035) werden nach dem geplanten Verkehrskreisel 
- innerorts bei 50 km/h - an den Grenzen der Bebauungsflächen Mit-
telungspegel von 68 dB(A) am Tag und 57 dB(A) in der Nacht errechnet. 
Demzufolge werden die Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 der DIN 
18005 von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts erheblich (insbes. in der 
Nacht um 12 dB(A)) überschritten. Dabei sollten die Orientierungswerte 
bereits auf den Rand der Baufläche oder der überbaubaren Grundstücks-
fläche im Baugebiet bezogen werden. 
Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöff-
netem Fenster ungestörter Schlaf Haug nicht mehr möglich. 
Insofern werden die Ausweisungen der Planflächen W 1 und W 2, 
insbes. im direkten Einwirkungsbereich der emissionsrelevanten St 2035, 
sehr kritisch gesehen. 
Welche Maßnahmen zur Einhaltung o. g. Orientierungswerte für ein WA 
(bzw. um den geplanten „hohen Wohnwert“ zu erzielen) nach Beiblatt 1 
der DIN 18005 erforderlich sind, müsste durch eine nach § 29 b 
BImSchG bekanntgegebene Messstelle - im Benehmen mit dem Land-
ratsamt Neuburg-Schrobenhausen - (auch unter Berücksichtigung des 
Kreuzungs- / Kreiselverkehrs) ermittelt werden. 
Die Darstellungen /Angaben der erforderlichen lmmissionsschutzmaß-
nahmen sind in die FNP - Plan- und Textunterlagen mit aufzunehmen. 
 
Hinweis: Die gewerbliche Holzverarbeitung an der Nordseite der Früh-
lingsstraße ist mit den Merkmalen gemäß § 4 BauNVO - WA - nicht 
vereinbar. 
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu Planungsflächen Rohrenfels: 
 
Zu W1 und W2:  
- Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

und fließen noch in die Begründung ein. Bei 
beiden Bauflächen, die beschlussmäßig im 
Bebauungsumfang bereits von der Straße 
zurückgenommen wurden, werden noch 
Schallschutzmaßnahmen gem. Ziff. 15.6 
PlanZV ergänzt. 

- Für die Errichtung der beiden Wohngebiete 
werden Bebauungspläne aufgestellt, in denen 
die Belange des Immissionsschutzes im 
Rahmen der Abwägung berücksichtigt 
werden. Soweit erforderlich, werden die 
notwendigen Fachuntersuchungen erstellt. 

- Die Hinweise der Immissionsschutzbehörde 
fließen noch in die Begründung ein, die 
Planzeichen der Lärmschutzmaßnahmen 
werden noch im Plan und Begründung  
aufgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
- Fl.Nr. 233: Hierbei handelt es sich um eine 

völlig untergeordnete gewerbliche Nutzung mit 
partiellem Holzverkauf sowie Ersatzteilhandel 
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Zu W 3 
Keine Einwände 
 
Zu W 4 
In ca. 85 m südlicher Richtung zur geplanten W 4 befindet sich auf Fl.-Nr. 
187 eine Kartoffellagerhalle mit mechanischer Be- und Entlüftung. Hierzu 
wurden zu BV-Nr. 950366 immissionsschutzfachliche Auflagen erteilt; 
inwieweit diese eingehalten werden ist nicht bekannt (gelbe Baumappe 
bei der Gemeinde). 
Keine Einwände unter Berücksichtigung des o. g. landwirtschaftlichen 
Betriebes. 
 
Zu M1 
Die Fl.-Nr. 37/1 befindet sich im direkten Einwirkungsbereich der 
Staatsstraße St 2035. 
Es gelten die gleichen und zu berücksichtigenden immissionsschutz-
fachlichen Ausführungen wie zu den Planflächen W 1 und W 2. 
 
Weitere Bauflächen-Ausweisungen: 
 
Mischgebietsfläche Müllers: 
Wie bereits in den baurechtlichen Stellungnahmen wiedergegeben, sind 
die gebietstypischen Merkmale für einen Stahlbaubetrieb nicht mehr 
gegeben (Betrieb, Lagerflächen, Lagerhalle, Parkplatz). 
 
Mischgebiet südlich der Kläranlage: 
Sowohl die Lagerhalle und Parkplatzflächen (Fa. Müllers) als auch die 
Kläranlage sind nicht vereinbar mit der Ausweisung eines Mischgebietes 
für Wohnnutzung. 
 
 
 
 
 

und Reparatur von landwirtschaftlichen Ma-
schinen, insbesondere Kartoffelvollerntern (1-
Mann-Betrieb). Sobald und soweit das 
großflächige Wohngebiet mit Bauleitplanung 
geplant wird, werden der Betrieb und ggf. 
erforderliche Schallschutzmaßnahmen 
einbezogen.   

 
Zu W3: Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu W4:  
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, die 
W4-Fläche wird im weiteren Verfahren als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt, auch aus 
Immissionsschutzgründen wegen der Kartoffel-
lagerhalle mit mechanischer Be- und Entlüftung. 
 

 

Zu M1:   
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Schallschutz kann in den nachfolgenden 
Verwaltungsverfahren festgelegt werden. 
 

 

Zu weiteren Bauflächen-Ausweisungen: 
 

- Verweis auf Abwägung für Anregung zu 
gleicher Thematik seitens LRA Bauamt. Die 
Mischgebietsdarstellung für die Fl.Nrn. 169 
und 169/7 wird beibehalten, da die westliche 
Fl.Nr. unbebaut ist und bei einer 
Mischgebietsnutzung die Bauzeile dann als 
Mischgebiet in direkter Nachbarschaft zum 
Sportgelände Vorbelastungen aufweist, die für 
ein WA ggf. zu Einschränkungen des Sportes 
führen würden. Die Flächen südlich 
Kläranlage/RÜB bleiben als Mischfläche 
bestehen. Der östliche Rand wird durch einen 
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Mischgebiet Fa. Kempfle: 
Prüfung der Darstellung in einem Mischgebiet. 
 
 
 
 
Planungsflächen Wagenhofen 
 
Zu W 5 (M 2) 
Die geplante Wohnbaufläche liegt knapp außerhalb der südlichen Tag-
Schutzzone 2 des militärischen Flugplatzes Neuburg a. d. Donau; auch 
gemäß neuerer Fluglärmschutzverordnung Neuburg  FluLärmV ND vom 
15.05.2013 treten dennoch fluglärmbedingte Schallimmissionen auf. 
Die zur Staatsstraße St 2035 westlich gelegene geplante Planfläche W 5 
wird zum einen bereits jetzt erheblich mit Straßenverkehrslärm als auch 
zukünftig mit gewissen Schallimmissionen aus dem geplanten G 1 östlich 
der St 2035 beaufschlagt. 
Im Bereich W 5 werden gemäß den vorliegenden DTV-Zahlen aus dem 
Jahr 2015 einschließlich Hochrechnung (Jahr 2035), und zwar innerorts 
bei 50 km/h an der (fiktiv dargestellten) MI-Bebauungsgrenze, Mittelungs-
pegel von 69 dB(A) am Tag und 58 dB(A) in der Nacht auftreten. 
Folgend werden die Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 der DIN 18005 
von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts erheblich (insbes. in der Nacht 
um 13 dB(A)) überschritten. 
Hierbei sollten die Orientierungswerte bereits auf den Rand der Bau-
fläche oder der überbaubaren Grundstücksfläche im Baugebiet bezogen 
werden. Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise 
geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 
Insofern wird der Ausweisung der östlichen Planfläche W 5, insbes. im 
direkten Einwirkungsbereich der emissionsrelevanten St 2035, sehr 
kritisch gesehen.  
Dem Planungsziel, den dargestellten MI - Streifen - entlang der Staats-
straße St 2035 - für Puffernutzung gegenüber dem W 5 einzuplanen, 
kann nach derzeitigem Stand nicht gefolgt werden. Ist keine adäquate 
Nutzung / tatsächlicher Bedarf des MI – Streifens gemäß BauNVO zu 
erwarten, und dies nur zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach DIN 
18005, würde dies der Zweckbestimmung widersprechen (Nichtigkeit des 
BP). 

Grünstreifen optisch vom Außenbereich 
abgegrenzt. 

 
- Es wird auf die Abwägung / Beschlussfassung 

zum LRA Bauamt verwiesen: Die Bauflächen 
des Küchenbetriebes werden im weiteren 
Verfahren als gewerbliche Baufläche 
dargestellt. 

 
Zu Planungsflächen Wagenhofen: 
 
- Zu W 5 / M2: Hier wird auf die Abwägung zur 

Stellungnahme Bauamt und die dortigen 
Änderungen verwiesen. 

 
- Beide Bauflächen wurden beschlussmäßig im 

Bebauungsumfang etwas von der Straße 
zurückgenommen. Für die Zwischenflächen 
werden noch Schallschutzmaßnahmen gem. 
Ziff. 15.6 PlanZV ergänzt. Im Übrigen wird auf 
den nachfolgenden Bebauungsplan 
verwiesen, in dem die erforderlichen 
Schallschutzmaßnahmen festzusetzen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegen des MI-Streifens wird auf die Beschlüsse 
LRA / H. Eberl und Ortsplanung verwiesen. 
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Im Hinblick der Planungsfläche W 5 ist ebenso kritisch das direkt östlich 
gegenüber der St 2035 geplante G 1 zu sehen. Inwieweit die „künftige 
gewerbliche Nutzung  uneingeschränkt erfolgen“ kann (s. Begründung E 
S. 42), ist aufgrund des geringen Abstandes zwischen W 5 und G 1 im 
Rahmen einer schalltechnischen Immissionsprognose ermitteln zu las-
sen. 
Welche Maßnahmen zur Einhaltung o. g. Orientierungswerte für ein WA 
(bzw. um den geplanten „hohen Wohnwert“ zu erzielen) nach Beiblatt 1 
der DIN 18005 erforderlich sind, müsste durch eine nach § 29 b 
BImSchG bekanntgegebene Messstelle -im Benehmen mit dem Land-
ratsamt Neuburg-Schrobenhausen - (auch unter Berücksichtigung des 
Kreuzungs- Kreiselverkehrs) ermittelt werden. Die Darstellungen / 
Angaben der erforderlichen Immissionsschutzmaßnahmen sind in die 
FNP - Plan- und Textunterlagen mit aufzunehmen. 
 
Zu W6 und M3 
Hinsichtlich der für den Bereich Wagenhofen Mitte geplanten Planungs-
bereiche W 6 (und M 3) wurde bereits mit Schreiben vom 13.06.2014, 
Az. 321K-109-12/3, aus Sicht des lmmissionsschutzes zur möglichen 
Bebauung Stellung genommen. 
Eine Änderung des Sachverhaltes liegt nicht vor; demzufolge wird auf 
vorgenannte Schreiben (s. Anlage 1) verwiesen. 
Schalltechnische lmmissionsprognose (Gewerbegebiet, Verkehr) erfor-
derlich (entsprechend W 1, W 2, W 5) 
Ebenso wurde zu M 3 (und W 6) mit Schreiben vom 30.04.2013, Az. 
321K-V130278, zur geplanten Tankstelle aus Sicht des lmmissionsschut-
zes ablehnend Stellung genommen. 
Auch hierzu keine Änderung des Sachverhaltes; auf letztgenannten 
Schreiben wird Bezug genommen (s. Anlage 2). 
 
Adäquate Nutzung von M 3 gemäß BauNVO ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu M4 

 
- Mit Rücknahme des W5-Gebietes auf der 

Westseite der Staatsstraße und Einplanung 
von aktiven Lärmschutzmaßnahmen kann das 
Gegenüber von Wohnen und Gewerbegebiet 
auf der Ostseite der Staatsstraße bauleit-
planerisch im Sinne des § 50 BImmSchG 
entzerrt werden. Auf die nachfolgende 
Bebauungsplanung wird verwiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
Zu W6 und M3 (Wagenhofen Mitte): 
- Hier wird auf die Beschlüsse zu den  

Stellungnahmen des LRA Neuburg-
Schrobenhausen  Bauamt/  H. Eberl und 
Ortsplanung /H. Wimmer verwiesen.  
Die städtebaulichen und immissionsschutz-
fachlichen Belange werden im Rahmen des 
aufzustellenden Bebauungsplanes von der 
Gemeinde berücksichtigt, und bei Bedarf wird 
ein immissionsfachliches Gutachten zum 
Verkehrs- und Gewerbelärm erstellt. 
Im Übrigen gibt die Gemeinde auf der Ebene 
des Flächennutzungsplans der vorrangigen 
Innenentwicklung den Vorrang. 
 

[Inhalt von besagter Anlage 2 (Stgn. 30.04.2013): 
Ablehnung von Tankstelle auf Fl.Nr. 70, 
Befürwortung von Standort östlich von 
bestehendem Gewerbepark (Fl.Nr. 205); dieser ist 
aus landschaftsplanerischer Sicht (Gewäs-
ser,Torf) jedoch suboptimal, derzeit wird 
Tankstelle als Nachnutzung von Gewerbebrache 
auf Fl.Nr. 21 am Ortseingang geprüft.] 
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Bei adäquater Nutzung der Flächen für Dorfgebiet gemäß BauNVO 
besteht aus Sicht des Immissionsschutzes kein grundsätzlicher Einwand. 
 
 
 
Zu M 5 
Bei adäquater Nutzung der Fläche für Dorfgebiet gemäß BauNVO und 
Berücksichtigung der Verkehrslärmimmissionen besteht aus Sicht des 
Immissionsschutzes kein grundsätzlicher Einwand. 
 
Zu Planungsfläche Gemeinbedarf Feuerwehr 
Neben dem Standort an der Südseite der Ergertshausener Straße (Fl.-
Nr. 99/0) im Außenbereich wären die Standorte auf direkter östlicher Fl.-
Nr. 33/0 oder aber auch der nordöstliche Quadrant (Südspitze der Fl.-Nr. 
93/0) in die Prüfung mit einzubinden. 
Der Standort im südwestlichen Eck des GE 1 erfordert einen längeren 
Zufahrtsweg zum Kreuzungsbereich St 2035 I St 2046, da möglicher-
weise eine Anbindung des FFW-Geländes direkt am Kreuzungsbereich 
kaum möglich sein wird. 
Alternativ könnte das FFW-Gebäude im nördlichen Bereich der Fl.-Nr. 70 
platziert werden (statt Tankstelle). Die Situierung des Gebäudes ist in 
Riegelbauweise gegenüber der westlichen Wohnbebauung (südlich der 
Neuburger Straße) auszubilden. 
 
 
Zu G 1 Wagenhofen Nord 
Trotz der verkehrsgünstigen Lage innerhalb des nordöstlichen 
Quadranten zwischen den beiden Staatsstraßen St 2035 und St 2046 ist 
deren Anbindung im Hinblick der nächsten Wohnbebauung von erheb-
licher Bedeutung und zu berücksichtigen. 
Gemäß Ziffer E „Städtebauliches  Konzept“, Abs. 3, der Begründung 
„sollte die künftige gewerbliche Nutzung  möglichst uneingeschränkt 
erfolgen können." 
Der zu geringe Abstand des geplanten G 1 zu geplantem „direkt“ an-
grenzende westlichen W 5 und mit o. g. Forderung („uneingeschränkt“) 
widerspricht sich bzw. birgt erhebliche lmmissionskonflikte. 
Die schalltechnische Verträglichkeit des geplanten G 1 gegenüber dem 
geplanten Wohnbaugebiet W 5 ist aufgrund des zu geringen Abstandes 
im Rahmen einer schalltechnischen lmmissionsprognose durch ein nach 
§ 29 b BImSchG bekannt gegebenem lnstitut - im Benehmen mit dem 

Zu M3 und M4:  
Die dort entstehende kleinflächige Nutzung nimmt 
am Bebauungszusammenhang des alten Orts-
kernes von Wagenhofen als gemischte Baufläche 
teil.  
 
Zu M5: 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu Planungsfläche Gemeinbedarf Feuerwehr: 
Verweis auf Abwägung und Änderungen zur SN 
Bauamt bzw. in Verbindung mit der geänderten 
W-und M-Fläche östlich altem Ortskern in zen-
traler Ortslage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu G1 Wagenhofen-Nord: 
Hier wird auf die Abwägung zur Stellungnahme 
Bauamt und die dortigen Änderungen verwiesen, 
im Übrigen auf die nachfolgende Bebauungs-
planung mit schalltechnischer Verträglichkeits-
untersuchung. Die dort ermittelten flächenbe-
zogenen Schallleistungspegel werden im 
aufzustellenden Bebauungsplan festgesetzt. 
Daher wird die Begründung FNP insofern 
geändert, als die Worte ... „die künftige gewerb-
liche Nutzung (sollte) möglichst uneingeschränkt 
erfolgen können" ersetzt werden durch ...„die 
künftige gewerbliche Nutzung erfolgt im Rahmen 
der festgesetzten Lärmwerte." 
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Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen - ermitteln zu lassen. Hierbei ist 
auch die schalltechnische Vorbelastung aus G 2 zu berücksichtigen. 
 
 
Zu G 2 Wagenhofen Nordost Erweiterung 
Westlich des bestehenden GE Nordost ist im Rahmen der Fortschrei-
bung des FNP ein allgemeines Wohngebiet (W 6 (mit M 3)) geplant. Des 
Weiteren wurde südlich des Sportplatzes die Wohnbebauung in Richtung 
Osten (d. h. auch in Richtung geplanter G 2- Erweiterung) vorang-
etrieben. 
Die schalltechnische Verträglichkeit der geplanten G 2 - Erweiterung 
gegenüber dem geplanten Wohnbaugebiet W 6 ist aufgrund des 
geringen Abstandes im Rahmen einer schalltechnischen 
lmmissionsprognose durch ein nach § 29 b BImSchG bekannt 
gegebenem Institut -im Benehmen mit dem Landratsamt Neuburg-
Schrobenhausen - ermitteln zu lassen. Hierbei ist auch die schall-
technische Vorbelastung aus bestehendem G 2 zu berücksichtigen. 
 
 
Planungsflächen Ballersdorf 
 
 
zu W7 
Unter Berücksichtigung der immissionsschutzfachlichen Anforderungen / 
Ausführungen im Rahmen der bereits durchgeführten FNP- / BP-Verfah-
ren im Jahr 2017 für den Bereich Ballersdorf-Nord / Waldweg bestehen 
keine Einwände. 
 
Zu W 8 
Keine Einwände 
 
Zu M 6 
Die zusätzlich dargestellte „gemischte Baufläche“ steht nach den 
planerischen Vorgaben mit den geplanten 9 WE in keinem direkten 
Zusammenhang mit der Landwirtschaft gemäß den Anforderungen nach 
§ 5 BauNVO. 
Da dieser Bereich nur dem Wohnen dient, ist diese Fläche als WA nach 
§ 4 BauNVO auszuweisen. Bei der Planung /Ausführung ist aber die 
nördliche Landwirtschaft mit mechanischen Be- / Entlüftungsanlagen mit 
zu berücksichtigen. 

- Hier werden die Belange des reduzierten 
Wohngebietes auf der Westseite und die 
gewerblichen Immissionsschutzbelange der 
östlichen Gewerbefläche berücksichtigt.  

 

Zu G2:  
- Die Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen. Hier wird auf die Abwägung zur 
Stellungnahme Bauamt und die dortigen 
Änderungen verwiesen. 

- Derzeit stehen die Beschlüsse für die 
Aufstellung eines V+E-Plan an mit paralleler 
FNP-Änderung ausschließlich für diese 
Fläche. Bei Aufstellung des B-Plans wird eine 
schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung 
erstellt und die Ergebnisse dann im V+E-Plan 
festgesetzt. 

 

 

 
Zu Planungsflächen Ballersdorf 
 

 

- Zu W7: 
Die zustimmenden Hinweise werden begrüßt. 

 

 

 

 

- Zu W8:  
Die zustimmenden Hinweise werden begrüßt. 

- Zu M6:  
Auf die Bauflächen am Südrand der Ortslage 
wird im Rahmen der Abwägung verzichtet, 
auch um die Flächenbilanz zu entlasten. Bei 
dringendem Bedarf für Erweiterung der 
landwirtschaftlichen Betriebe nördlich wären 
diese nach § 35 BauGB privilegiert. Sollte ein 
unabweisbarer Wohnungsbedarf bestehen, 
wäre auch die Aufstellung eines Bebauungs-
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Zu M 7 
Die zusätzlich dargestellte „gemischte Baufläche“ M 7 steht nach den 
planerischen Vorgaben mit den geplanten 3 WE in keinem direkten 
Zusammenhang mit der direkt westlich gelegenen emissionsrelevanten 
Landwirtschaft (Kartoffellagerung mit mechanischer Be- / Entlüftungs-
anlage, Be-/ Entladung) gemäß den Anforderungen nach § 5 BauNVO. 
Aus vorgenannter Emissionsrelevanz des landwirtschaftlichen Betriebes 
besteht mit der Ausweisung MI /WA kein Einverständnis. 
 
 
 
Planungsfläche Ergertshausen 
 
Zu M 8 
Mit der Baufläche zugunsten der Ortsansässigen besteht Einverständnis. 
 
 
Planungsfläche Baiern 
 
Zu M 9 
Unter Beibehaltung der bisherigen Ausweisung als WA nach § 4 
BauNVO (tatsächliche bauliche Nutzung) besteht Einverständnis. 
Die Anforderungen nach § 5 BauNVO sind nicht gegeben. 
 
Zu M 10 
Mit der Baufläche zugunsten der direkt angrenzenden Ortsansässigen 
besteht Einverständnis. 
 
Planungsfläche lsenhofen 
 
Zu M 11 
Bei der Situierung der geplanten westlichen Baukörper ist die 
Emissionsrelevanz zur östlich bestehenden Landwirtschaft auf Fl.-Nr. 
1577/0 zu berücksichtigen. 
Ansonsten besteht Einverständnis 

planes nach § 13 b BauGB grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen. 

 
- Zu M7:  

Die Bauflächen M im Osten (0,5 ha)von 
Ballersdorf werden als M-Flächen 
beibehalten, da sie ortsstrukturell integraler 
Bestandteil des westlich gelegenen Dorfge-
bietes sind, gut zu erschließen sind und 
voraussichtlich auch dem Wohnbedarf der 
westlichen Anwesen mit landwirtschaftlichem 
Hintergrund dienen. Die straßenmäßige 
Erschließung ist bereits vorhanden. 

 
Zu Planungsfläche Ergertshausen: 
 
- Zu M8: Der Hinweis, dass aus Sicht des 

Immissionsschutzes Einverständnis mit der 
Planungsfläche M8 besteht, wird begrüßt! 

 
Zu Planungsfläche Baiern: 
 
- Zu M9:  

Auf den Beschluss zur SN H. Eberl mit 
Änderung in W statt M wird verwiesen. 

 
 
- Zu M10: Der Hinweis, dass aus Sicht des 

Immissionsschutzes Einverständnis mit der 
Planungsfläche M10 besteht, wird begrüßt! 

 
Zu Planungsfläche Isenhofen: 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
fließt noch in die Begründung ein. 
Emissionsrelevanz ist bei Entwicklung 
entsprechend zu beachten 
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Beschluss: 
 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Abstimmung: 12 : 0 
 
 

Landratsamt Neuburg-
Schrobenhausen, Untere 
Naturschutzbehörde 
(08.06.18) 

mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes besteht von Seiten der 
Naturschutzbehörde grundsätzlich Einverständnis. In der vorliegenden 
Form kann dem Entwurf jedoch aus Sicht des Natur-und Artenschutzes 
noch nicht zugestimmt werden, da erhebliche Verbesserungen zu 
Gunsten des Artenschutzes und des Flächenverbrauchs möglich sind. 
Gerade vor dem Hintergrund der regelmäßig zu beachtenden Anfor-
derungen des Bundesnaturschutzgesetzes an die Bauleitplanung hin-
sichtlich Artenschutz sowie Vermeidung und Ausgleich von erheblichen 
Beeinträchtigungen ist es in der Regel auch bereits auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung sinnvoll, Konzepte zur Vermeidung und zum 
Ausgleich von Beeinträchtigungen zu erarbeiten, die in eine Darstellung 
von vorzuhaltenden Maßnahmenflächen im FNP münden. Zu den unten 
aufgeführten Punkten sind daher weitere Überarbeitungen und Ergän-
zungen notwendig. 
 
Im OT Wagenhofen wohnen derzeit 309 Ew. (vgl. Begründung Flächen- 
nutzungsplan, S. 35). Für das Jahr 2036 werden bei 1,5 % Bevölke-
rungswachstum 402 Ew. angenommen. Für den Zuwachs von knapp 100 
Ew. in 20 Jahren, sollen 8,2 ha Wohnbauflächen geschaffen werden. Im 
ganzen Gemeindegebiet ist allein der OT Wagenhofen für einen gewerb-
lichen Ausbau vorgesehen. 

Zusammen mit den geplanten Gewerbeflächen mit einer Größe von 10 
ha soll der OT Wagenhofen in 20 Jahren demnach um nahezu die Hälfte 
wachsen! 

 

 
 
1) Gewerbliche Bauflächen G1 – Wagenhofen Nord mit Alternativstandort 
Feuerwehr 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wegen der Flächenreduzierungen im Detail wird 
u.a. auch auf die Beschlüsse zu den 
Stellungnahmen des LRA  Bauamt / H. Eberl und 
der unteren Immissionsschutzbehörde verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Wagenhofen:  
Die von der Gemeinde in Aussicht genommene 
Bevölkerungsentwicklung ist durchaus maßvoll 
und wurde insgesamt weder von der Höheren 
Landesplanungsbehörde noch vom LRA / Bauamt 
in Frage gestellt. Die Konzentration der neu 
dargestellten Bauflächen in erster Linie in den 
beiden Hauptorten und in Ballersdorf ist 
städtebaulich und landschaftsplanerisch sinnvoll. 
Die Konzentration der gewerblichen Entwicklung 
in Wagenhofen erscheint wegen der günstigen 
Verkehrslage und der Nähe zu Neuburg sinnvoll. 
 
 
 
Zu 1) Gewerbliche Bauflächen G1 – Wagenhofen 
Nord  
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Das Landesentwicklungsprogramm 2013 schreibt als planungsrelevantes 
Ziel vor, dass die Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen ist. Vor 
dem Hintergrund sind die geplanten 7 ha Neuversieglung im Außenbe-
reich für die gewerblichen Bauflächen sehr fragwürdig. Gerade im OT 
Wagenhofen mit ungenutzten freien baureifen Parzellen (vgl. Begründung 
Flächennutzungsplan, S. 47) muss dies mehr Berücksichtigung finden.  
Das Vorhaben würde außerdem in einem Bereich erfolgen, an dem 
Niedermoorboden von bis zu 1,5 m Mächtigkeit vorhanden von bis zu 
1,5 m Mächtigkeit vorhanden. 
Erschwerend kommt hinzu, dass durch die geplante Lage geschützten 
Arten der Lebensraum entzogen werden würde. Die aktuelle Natur-
schutzfachkartierung aus dem Jahr 2015 spricht im Bereich des alten 
Karpfenteichs von mehr als 1000 Individuen der Erdkröte. Deren 
Frühjahrswanderung verläuft über die beiden Staatsstraßen, hin zum 
Narret (vgl. Abbildung). Diese Population würde durch die Mehrbelastung 
(höheres Verkehrsaufkommen, Versiegelung, etc.) vollkommen 
zusammenbrechen. Deshalb sind durch den Umbau der Staatsstraße 
Möglichkeiten zu erörtern, welche die Belange der Tiere berücksichtigen. 
Des Weiteren ist aufgrund der naturräumlichen Struktur mit dem 
Vorhandensein der Feldlerche zu rechnen, die als „Steppenvogel“ eine 
offene Feldflur favorisiert. Sollte an einer Bebauung der Flächen 
festgehalten werden, müssen daher artenschutzrechtliche Belange 
berücksichtigt werden. Entsprechende Unterlagen  (Gutachten zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung) werden in nachfolgenden 
Verfahren erforderlich. 
 
 
Die Lage und Größe des geplanten Gewerbegebietes stellt zudem einen 
erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild dar. Ein Ausgleich muss 
aufgrund der Nähe zum Narret und dem geplanten LSG entsprechend 
berücksichtigt werden. 
 
 
2)  Gewerbliche Flächen G2 – Wagenhofen Nordost: 
 
Nicht nur, dass die geplanten Flächen weit in die offene Landschaft 
hineinragen, es würden dadurch zusätzlich Flächen im 
Wiesenbrütergebiet verloren gehen und Niedermoorboden würde 
überbaut werden. Soll mit dem Schutzgut Boden verantwortungsvoll 
umgegangen werden, muss wie bei Punkt 1) auch geprüft werden, 

Im Ortskern von Wagenhofen sind keine nen-
nenswerten größeren Bauflächen verfügbar. Dies 
gilt sowohl für das Wohnen als auch für Gewerbe. 
Mit der Entwicklung der Baufläche zwischen Altort 
und Gewerbepark östlich der Augsburger Straße 
(St 2035) versucht die Gemeinde bereits, die zum 
Siedlungskörper gehörende Fläche baulich zu 
entwickeln mit Wohnen und gemischter Bauflä-
che. Die größere gewerbliche Fläche nördlich der 
St 2046 verfolgt eine konkrete, mit dem LRA 
bereits vorab erörterte Baufläche, die für die 
Ansiedlung eines größeren Gewerbebetriebes 
erforderlich ist. 
Die für den vorliegenden Umweltbericht ausge-
werteten Karten (Bodenübersichtskarte, Moor-
karte sowie Bodenkarte des Donaumooses, 
Maßstab jeweils 1:25000) weisen für den Bereich 
nördlich der Staatsstraße keine moorigen bzw. 
Moorböden aus. Näheren Aufschluss zu den 
tatsächlichen Bodenverhältnissen werden die im 
Zuge der objektbezogenen Bauleitplanung durch-
geführten Baugrunduntersuchungen geben.  
Soweit bei diesen Flächen artenschutzrechtliche 
Belange angesprochen sind, müssen die 
entsprechenden Untersuchungen durchgeführt 
werden und die Belange in die Abwägung 
eingestellt werden. 
Die gem. Eingriffsregelung bzw. Artenschutzrecht 
erforderlichen Maßnahmenflächen werden im 
konkreten Bebauungsplanverfahren ermittelt und 
nachgewiesen. 
 
 
2)  Gewerbliche Flächen G2 – Wagenhofen 
Nordost: 
Hintergrund der Erweiterung ist – da die G-Fläche 
nördlich der St 2046 für einen konkreten Betrieb 
erforderlich ist – der organische Bedarf auch an 
kleinteiligeren gewerblichen Bauflächen. Dazu soll 
die begonnene Erschließung verkehrlich sinnvoll 
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inwieweit man ungenutzte Parzellen nutzen kann. Ggfs. muss auch hier 
die Flächengröße angepasst werden. Wie auch im Umweltbericht (vgl. S. 
43 Pkt. 8) zu lesen ist, muss die Erforderlichkeit der Planung sorgfältig 
geprüft werden, da trotz landwirtschaftlicher Nutzung ein für den 
Naturhaushalt hohes Potential vorhanden ist. Gegebenenfalls können 
Flächen mit G1 getauscht werden, um den tatsächlichen Eingriff räumlich 
zusammenzufassen. 
 
 
3) Wohnbauflächen W 5 / Gemischte Bauflächen M2 Wagenhofen-Nord: 
 
 
Bevor hier Flächen in einem Umfang von 6,5 ha für eine Wohnbebauung 
neu erschlossen werden und dadurch eine weitere Zersplitterung 
entsteht, sollten vorrangig die Bauflächen genutzt werden, die im 
eigentlichen Ortskern von Wagenhofen „leer“ stehen. Außerdem wird die 
Nähe zum geplanten LSG sehr kritisch gesehen. Der Narret stellt einen 
bedeutenden Lebensraum für die Vogelwelt (Spechte) und die Amphibien 
dar. Durch eine Bebauung bis unmittelbar an dieses Gebiet heran, würde 
den jetzt dort ansässigen Tieren der Lebensraum entzogen. Eine immer 
fortschreitende Verkleinerung ihres Lebensraumes hätte ein endgültiges 
Verschwinden für die dort lebenden Tierarten (u.a. Mittelspecht) zur 
Folge. Durch die Nähe und der Größe der Wohnbebauung erhöht sich der 
Druck auf dieses Gebiet enorm. Der schmale Pufferstreifen zwischen 
dem Waldstück und der geplanten Wohnbebauung der als Ausgleich 
herangezogen werden soll kann diesen Druck nicht puffern. Zumal in der 
Ausgleichsfläche zwei Spielplätze geplant sind, was die Funktion als 
Ausgleichsfläche in Frage stellt. 
 
Vor dem Hintergrund der genannten Probleme sollten die Lage der 
Flächen und die geplanten Größen durchdacht werden. Der Abstand der 
Bebauung zum geplanten LSG ist zu vergrößern oder durch geeignete 
Maßnahmen einzudämmen.  

 

als Schleife verbunden werden. Mit Blick auf eine 
weitergehende Eingriffsvermeidung hinsichtlich 
Boden- und Artenschutz wird der Flächenumfang 
nochmals zurückgenommen, etwa um die Fl.Nr. 
200, und als Abschluss wird die für die neue G-
Fläche erforderliche Ausgleichsfläche im An-
schluss nach Südosten dargestellt. 
 
 
Zu 3) Wohnbauflächen W 5 / Gemischte 
Bauflächen M2 Wagenhofen-Nord: 
 
Die Bauflächen am Nordrand Wagenhofen west-
lich der Staatsstraße werden flächenmäßig so 
reduziert, dass größere Abstände zwischen 
Bebauung und Wald verbleiben. Die zwischen 
Wohnbaufläche und Waldrand gelegenen Flächen 
werden dann ausschließlich als Grünflächen bzw. 
Ausgleichsflächen dargestellt ohne zusätzliche 
Nutzungen wie Spielplätze etc.. 
 
Darüber hinaus wird auf den Beschluss zur SN 
Bauamt/H. Eberl verwiesen. 
 
Beschluss: 
 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Abstimmung: 12 : 0 
 

Wasserwirtschaftsamt 
Ingolstadt (19.02.18) 

1.  Wasserversorgung 

 
Zu 1. Wasserversorgung 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Durch die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Rohrenfels werden keine Wasserschutzgebiete und 
Grundwassereinzugsgebiete öffentlicher Trinkwasserbrunnen berührt.  
Die öffentliche Wasserversorgung erfolgt weitgehend durch den 
Zweckverband Burgheimer Gruppe. Durch das Trockenjahr 2015 und 
dem technisch bedingten Ausfall des Brunnens IV wurde festgestellt, 
dass die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Aus diesem 
Grund wurde in enger Absprache mit dem WWA eine Studie über 
Wasserversorgungskonzepte erstellt, um Engpässen vorausschauend 
entgegenzuwirken. Es fand ein Gespräch zum weiteren Vorgehen statt. 
Aktuell werden Möglichkeiten der Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit überprüft. lm Jahr 2016 wurde die genehmigte 
Entnahmemenge eingehalten. 
Einige Hofstellen (Einöden und Weiler) sind nicht angeschlossen und 
verfügen über eigene Brunnen. Der Weiler Neustetten wird durch die 
Stadtwerke Neuburg a.d. Donau mitversorgt. 
 
2.  Grundwasser- und Bodenschutz, Altlasten 

 
lm Umgriff des Planungsbereiches ist nach unserer derzeitigen Aktenlage 
und nach den Informationen aus dem Altlasten-, Bodenschutz- und 
Deponieinformationssystem (ABuDlS) eine Altablagerung mit der Katas-
ternummer 18500122 auf der Fl.Nr.349 der Gemarkung Rohrenfels er-
fasst. Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge von Baumaßnahmen im 
betroffenen Bereich Altlastenverdachtsflächen, ein konkreter Altlasten-
verdacht oder sonstige schädliche Bodenverunreinigungen aufgedeckt 
werden. 
Sollte sich im Zuge der Erkundung bzw. der Baumaßnahmen ein konkre-
ter Altlastenverdacht oder schädliche Bodenveränderung bestätigen, sind 
das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt und das Landratsamt Neuburg-
Schrobenhausen umgehend zu informieren. Für die weitere Vorgehens-
weise sind dann die folgenden Punkte zu beachten: 

- Die Aushubmaßnahmen sind dann durch ein geeignetes Institut 
fachtechnisch zu begleiten (Aushubüberwachung). 

- Kontaminiertes Aushubmaterial ist in dichten Containern oder auf 
befestigter Fläche mit vorhandener Schmutzwasserableitung 
zwischen zu lagern, zu untersuchen und nach Vorliegen der 
Untersuchungsergebnisse ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 
 
Zur Kenntnis genommen, soweit erforderlich 
werden Hinweise in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. Grundwasser- und Bodenschutz, 
Altlasten 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Die besagte Altablagerung im Bereich des Wert-
stoffhofes an der Frühlingsstraße ist im Flächen-
nutzungsplan bereits als solche dargestellt. 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Empfehlung: Die Hinweise es WWA könnten evtl. 
doch in die Begründung am Ende aufgenommen 
werden etwa „Hinweise aus dem Aufstellungsver-
fahren FNP. Der Umfang der Hinweise ist gegen-
über der sonstigen Begründung vernachlässig-
bar.) 
 
Die Hinweise betreffen ansonsten die vorberei-
tende Bauleitplanung „Flächennutzungsplan nicht, 
sondern sind bei der nachfolgenden verbindlichen 
Bauleitplanung (Bebauungsplan, Satzungen) 
umzusetzen.  
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- Eine Versickerung des Niederschlagswassers über belastete 
Auffüllungen ist generell nicht zulässig. Kontaminierte Auffü-
llungen im Bereich von evtl. geplanten Versickerungsanlagen 
(Sicker-/Rohrrigolen, Sickerschächte usw.) sind entsprechend 
den Sickerwegen vollständig auszutauschen und ordnungsge-
mäß zu entsorgen. Die Z0-Werte der LAGA -Boden sind dabei 
einzuhalten. Dies ist durch Sohl- und Flankenbeprobungen zu 
belegen. 

- Der Parameterumfang ist mit dem Wasserwirtschaftsamt 
Ingolstadt im Vorfeld abzustimmen. 

- Als Auffüllmaterial darf nur schadstofffreies Material (z.B. 
Erdaushub, Sand, Kies usw.) verwendet werden. 

Falls der Einbau von Recycling-Bauschutt aus aufbereitetem Bauschutt 
und Straßenaufbruch in technischen Bauwerken für den Erd-, Straßen- 
und Wegebau geplant ist, sind die Vorgaben des Leitfadens "Anforder-
ungen an die Verwertung von Bauschutt in technischen Bauwerken" vom 
15.Juni 2005 zwingend zu beachten.  
 

3. Abwasserbeseitigung  
 
3.1 Schmutzwasserbehandlung  
Die Gemeinde umfasst die Ortsteile Rohrenfels, Wagenhofen, lsenhofen, 
Ballersdorf, Ergertshausen und Baiern. Die Ortsteile sind seit einigen 
Jahren an die Kläranlage der Stadt Neuburg angeschlossen.  
Die vollbiologische Kläranlage von Neuburg (67.000 EW45) entspricht 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und ist ausreichend 
aufnahmefähig.  
Ein leistungsfähiger Vorfluter (Donau, Gewässer I. Ordnung) ist 
vorhanden. Bei der Überplanung der Kanalisation zum Anschluss der 
Gemeinde Rohrenfels mit sämtlichen Ortsteilen an die Zentralkläranlage 
der Stadt Neuburg an der Donau (Planung der Wipfler PLAN Planungs-
gesellschaft mbH vom 08.06.2011) wurden einige vorgesehene Entwick-
lungsflächen der jetzt vorliegenden Flächennutzungsplangesamtfort-
schreibung in den Ortsteilen (außer lsenhofen) nicht berücksichtigt. Es ist 
daher zu überprüfen, ob die Reserven der Pumpstation und der 
Kanalisation, sowie der Druckleitung nach Neuburg, ausreichend sind.  
Alle Bauvorhaben sind an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.  
 

3.2 Regenwasserbehandlung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. Abwasserbeseitigung 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise betreffen ansonsten die vorberei-
tende Bauleitplanung nicht, werden bei den 
nachgeordneten Planungen aber berücksichtigt.  
 
Empfehlung:  
Die Hinweise des WWA werden in die 
Begründung am Ende aufgenommen: 
„Hinweise aus dem Aufstellungsverfahren FNP.“ 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Anschlussbedingungen werden bei den 
nachgeordneten Planungen berücksichtigt. 
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Eine Versiegelung der Geländeoberfläche ist soweit möglich zu 
vermeiden. Es gilt das Versickerungsgebot, sofern der Untergrund 
entsprechende Durchlässigkeiten aufweist und ein entsprechender 
Grundwasserflurabstand gegeben ist.  
Das von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen abfließende 
Niederschlagswasser des Baugrundstückes ist grundsätzlich breitflächig 
zu versickern. Einer linienförmigen (Rigolen) oder punktförmigen Ver-
sickerung (Sickerschacht) kann nur dann zugestimmt werden, wenn der 
Nachweis geführt wird, dass eine flächige Versickerung nicht möglich ist.  
Grundsätzlich sind alle Versickerungsanlagen nach dem Regelwerk der 
DWA, Arbeitsblätter M 153 (Stand August 2007) und Arbeitsblatt A 138 
(Stand April 2005) zu bemessen. Des Weiteren sind gegebenenfalls noch 
die ATV-Arbeitsblätter A 117, A 118 und A 166 zu berücksichtigen.  
Auf die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), bzw. die 
Änderung zum 11.09.2008 und die entsprechenden aktualisierten Tech-
nischen Regeln (TRENGW und TRENOG) dazu, wird hingewiesen.  
Eine Versickerung von Regenwasser über belastete Bodenflächen darf 
nicht erfolgen.  
Sollte eine Versickerung nicht möglich sein, so ist dies durch entspre-
chende Nachweise zu belegen.  
 

3.3 Grund-/ Schichtwasserableitung  
Hausdränagen dürfen am Abwasserkanal nicht angeschlossen werden.  
 

 

4. Oberirdische Gewässer  
 

lm Gemeindegebiet befindet sich der Längenmühlbach ein EG- Wasser-
rahmenrichtliniengewässer (1_Fl70), das den guten ökologischen Zu-
stand verfehlt hat, daher empfehlen wir zur Zielerreichung die im 
Maßnahmenprogramm für den Längenmühlbach genannten Maß-
nahmen, z.B. naturnahes Gewässerprofil oder Ufergehölzsaum/ Röhricht 
herstellen, zusammen mit dem Wasserverband Donaumoos ll verstärkt 
umzusetzen.  
lm Donaumoosentwicklungskonzept sind im Gemeindegebiet verschie-
dene Bereiche als Hochwasserrückhalteflächen dargestellt. Diese Be-
reiche sollten im Flächennutzungsplan als mögliche Flächen zur Verbes-
serung des natürlichen Rückhalts im Gewässer, der Aue und auf Feucht-
flächen dargestellt werden. Entsprechende Maßnahmen hierzu können 
vom Freistaat Bayern mit bis zu 75 % gefördert werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sie 
betreffen ansonsten die vorbereitende Bauleit-
planung nicht, werden bei den nachgeordneten 
Planungen aber berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Empfehlung:  
Die Hinweise des WWA werden in die 
Begründung am Ende aufgenommen: 
„Hinweise aus dem Aufstellungsverfahren FNP.“ 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. Oberirdische Gewässer 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und soweit sinnvoll in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
Die vom Donaumoosentwicklungskonzept vor-
geschlagenen Rückhalteflächen sind in einer  
Themenkarte in der Begründung bereits 
berücksichtigt. In der Plankarte wird durch 
Texteintrag in geeigneten Bereichen auf das Ziel 
der Wasserrückhaltung hingewiesen. Der Hinweis 
auf bestehende Fördermöglichkeiten wird in der 
Begründung ergänzt.  
Da derzeit eine Neuberechnung zum Wasser- 
haushalt und zu möglichen Rückhaltebereichen 
auf verbesserter technischer und methodischer 
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 Basis in Bearbeitung ist, wird von einer flächen-
scharfen Darstellung der bisherigen Flächen in 
der Hauptkarte des Flächennutzungsplans 
weiterhin bewusst abgesehen. 
 
Beschluss: 
 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Abstimmung: 12 : 0 
 

Reg. von Oberbayern 
Höhere 
Landesplanungs-
behörde (23.02.18) 

Vorhaben  
lm Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans wer-
den lt. Begründung für die Gemeinde Rohrenfels ca. 18,3 ha Wohnbau-
flächen, ca. 8,7 ha gemischte Bauflächen und ca. 10 ha gewerbliche 
Bauflächen neu dargestellt. Die Wohnbauflächen-Neudarstellungen lie-
gen im Hauptort sowie in den Ortsteilen Wagenhofen und Ballersdorf. Für 
gemischte Bauflächen erfolgen über die genannten Orte hinaus in Er-
gertshausen, Baiern und lsenhofen Neudarstellungen. Neue gewerbliche 
Bauflächen werden im Ortsteil Wagenhofen dargestellt.  
Erfordernisse  
LEP G 3.1: Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demogra-
fischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. Flächensparen-
de Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung 
der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.  
LEP Z 3.2: ln den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale 
der lnnenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind 
zulässig, wenn Potenziale der lnnenentwicklung nicht zur Verfügung 
stehen.  
RP 10 B Ill G 1.1: Zum Erhalt der dynamischen Entwicklung der Region 
ist es von besonderer Bedeutung, ausreichend Flächen für eine gewerb-
liche und wohnbauliche Siedlungstätigkeit bereitzustellen.  
RP 10 B Ill Z 1.2: Die Siedlungstätigkeit soll in allen Gemeinden in Über-
einstimmung mit ihrer Größe, Struktur und Ausstattung in der Regel 
organisch erfolgen.  
RP 10 B Ill G 1,4: Eine sinnvolle Zuordnung der Wohnstätten, Arbeits-
stätten, Erholungsflächen und zentralen Einrichtungen zueinander und zu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Bereits enthalten 
 
 
 
 
 
 
Bereits enthalten 
 
 
Wird in Begründung ergänzt 
 
 
Wird in Begründung ergänzt 
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den Verkehrswegen und den öffentlichen Nah- Verkehrsmitteln ist mög-
lichst vorzusehen, um dem Schutz vor Immissionen zu genügen und das 
Verkehrsaufkommen zu verringern.  
 
Bewertung  
Grundsätzlich wird die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes nach 
mehr als 20 Jahren begrüßt. Die Gemeinde Rohrenfels wird im System 
der Zentralen Orte als nicht zentraler Ort im ländlichen Raum, dessen 
Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll, ausgewiesen 
(Regionalplan Ingolstadt, Karte 1 Raumstruktur`). Für den Zielhorizont 
des Flächennutzungsplanes von 20 Jahren wurde unter Berücksichtigung 
eines Bevölkerungswachstums von max. 1,5 %/anno und unter Abzug 
bestehender Bauflächenpotenziale ein Gesamtbedarf von max. ca. 23 ha 
für Wohnbauflächen und max. 11,5 ha für gewerbliche Bauflächen 
ermittelt. Diese Berechnungen sind grundsätzlich nachvollziehbar (siehe 
auch LEP G 3.1, LEP Z 3.2, RP 10 B lll G 1.1 und RP 10 B lll Z 1.2).  
 
Um den Erfordernissen zum Flächensparen nach LEP G 3.1 zu entspre-
chen sollten unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten 
allerdings auch flächensparende Siedlungsformen (z. B. Doppel- und 
Mehrfamilienhäuser) als Grundlage der Bestandsermittlung Verwendung 
finden und ggf. zu einer Reduzierung der geplanten Neudarstellungen 
führen.  
 
Ergebnis  
Die geplanten Darstellungen stehen den Erfordernissen der Regional- 
und Landesplanung nicht grundsätzlich entgegen. Flächensparenden 
Siedlungs- und Erschließungsformen sollte ausreichend Rechnung 
getragen werden.  
 
 
 
 
 
Hinweise  
Aufgrund der jüngsten Rechtsprechung des BayVGH weisen wir darauf 
hin, dass im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung durch geeignete 
Festsetzungen die Entstehung unzulässiger Einzelhandelsagglomera-
tionen auszuschließen ist (vgl. Urteile des VGH vom 14.12.2016, AZ: 15 
N 15.1201 und vom 28.02.2017, Az: 15 N 15.2042).  

 
 
Zu Bewertung: 
Die Bewertung der Höheren Landesplanungs-
behörde zum ermittelten Flächenbedarf der 
Gemeinde Rohrenfels wird ausdrücklich begrüßt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Möglichkeiten zu flächensparendem Bauen 
werden in der jeweiligen verbindlichen 
Bebauungsplanung geprüft, wobei jedoch auch 
die Orts- und Landschaftsverträglichkeit der 
neuen Bebauung nicht vollkommen außer Acht 
gelassen werden darf. Darüber hinaus sind aber 
auch die bedarfsgerechten Wohnformen der 
ansässigen und hinzukommenden Bevölkerung zu 
berücksichtigen; eine Überformung mit städti-
schen oder zu dichten Wohnformen ist in Roh-
renfels nicht marktgängig und würde am tatsäch-
lichen Bedarf vorbeizielen. Auf die verschiedenen 
kleinteiligen Reduzierungen und auch Umwid-
mungen von Flächen aufgrund von verschiedenen 
Anregungen auch unter anderen Gesichtspunkten 
kritischer Flächen wird verwiesen. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis zur jüngsten Rechtsprechung des 
BayVGH, dass im Rahmen der gemeindlichen 
Bauleitplanung durch geeignete Festsetzungen 
die Entstehung unzulässiger Einzelhandels-
agglomerationen auszuschließen sei, fließt noch 
in die Begründung ein. Bei den nachfolgenden 
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Der nördliche Bereich der Planung liegt lt. Lärmschutzverordnung in der 
Tag-Schutzzone 2 für den militärischen Flugplatz Neuburg, in der Woh-
nungen grundsätzlich errichtet werden dürfen, sofern sie die festge-
setzten Schallschutzanforderungen erfüllen (siehe auch RP 10 B lll 1.4 
G).  
 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit würden wir es begrüßen, wenn die 
neu dargestellten Flächen in der kartographischen Darstellung analog 
der Nummerierung in der Begründung gekennzeichnet werden.  
 
 

relevanten Bebauungsplanungen wird der Hinweis 
berücksichtigt.  
 
Zur Kenntnis genommen. Wird in Begründung 
bereits hinreichend berücksichtigt. 
 
 
 
 
Zur Plandarstellung und Flächenbezeichnung: 
Im zweiten Beteiligungsschritt werden bei den neu 
dargestellten (Bau-) Flächen in den einzelnen 
Ortsteilausschnitten die lfd. Bezeichnungen aus 
dem Umweltbericht (W3, M7, G2) aufgenommen. 
 
Beschluss: 
 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Abstimmung: 12 : 0 

Bayerisches Landesamt 
für Denkmalpflege 
(19.03.18) 

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung 
und bitten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem 
Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzuge-
ben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung: 
 
Bodendenkmalpflegerische Belange: 
lm Gemeindegebiet befinden sich nach unserem derzeitigen Kenntnis-
stand die im Anschluss (Auszug aus der Denkmalliste) aufgeführten 
Bodendenkmäler. 
 
(Denkmalliste der Bodendenkmäler für die Gemeinde Rohrenfels, wie in 
Begründung, ergänzt um jeweils betroffene Flurnummern) nachzulesen 
in der Originalstellungnahme), 
 
Diese Denkmäler sind gem. Art. l BayDSchG in ihrem derzeitigen Zu-
stand vor Ort zu erhalten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort 
besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege Prio-

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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rität. Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt bereits berück-
sichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige 
Mindestmaß beschränken 
Eine aktuelle Kartierung der Bodendenkmäler mit zugehörigem kurzem 
Listenauszug bietet der öffentlich unter http://www.blfd.bayem.de/ 
zugängliche Bayerische Denkmal-Atlas. Zusätzlich weisen wir bei 
Verwendung eines Geoinformationssystems auf die Möglichkeit zur 
Nutzung unseres WMS-Dienstes hin: 
http://geoportal.bavem.de/geopportalbayem/anwendungen/suche?4&q=d
enkmal 
lm Bereich von Bodendenkmälern bedürfen Bodeneingriffe aller Art einer 
denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß Art. 7.1 BayDSchG. 
Ferner sind zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde 
meldepflichtig gem. Art. 8 BayDSchG. 
Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte 
Rechtsauffassung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst und des Bayerischen Landesamts für Denkmal-
pflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage: http://www.blfd.bavem.de/medien/rechtliche 
grundlagen bodendenkmal.pdf  (Rechtliche Grundlagen bei der 
Überplanung von Bodendenkmälern).  
Es ist daher erforderlich, die genannten Bodendenkmäler nachrichtlich in 
der markierten Ausdehnung in den Flächennutzungsplan zu über-
nehmen, in der Begründung aufzuführen sowie auf die besonderen 
Schutzbestimmungen hinzuweisen (§ 5 Abs. 4-5 BauGB) und im zugehö-
rigen Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen 
(PlanzV 90). 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält einen Abdruck dieses Schrei-
bens mit der Bitte um Kenntnisnahme und gegebenenfalls entsprechen-
de Veranlassung und für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteili-
gung des BLtD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung. 
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 
Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie 
zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege 
(www.blfd.bayem.de) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angaben zu den im Gemeindegebiet bekann-
ten Bodendenkmälern und zu den für diese gel-
tenden rechtlichen Bestimmungen werden zur 
Kenntnis genommen. Alle genannten Bodendenk-
mäler sind bereits in der Plankarte als solche 
dargestellt und in der Begründung aufgeführt. 
Ebenfalls wird in der Begründung und im Umwelt-
bericht bereits hinreichend auf die geltenden 
rechtlichen Bestimmungen hingewiesen. 
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Landesjagdverband, 
Kreisgruppe Neuburg 
(15.02.18) 

Der Landesjagdverband Bayern e.V. - BJV - hat als Träger öffentlicher 
Belange gem. §29 Bundesnaturschutzgesetz zur Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans und zum neuen Bebauungsplan Stellung zu 
nehmen. Er hat die Kreisgruppe Neuburg gebeten, diese Stellung-
nahmen zu erarbeiten und unmittelbar abzugeben. Betroffen sind die 
Gemeindejagdreviere Feldkirchen, Wagenhofen und Rohrenfels. In den 
genannten Revieren kommen als jagdbare Tierarten Wildschweine, 
Rehe, Hasen, Fuchse, Fasane, Rebhühner und eine Vielzahl anderes 
Haar- und Federwild in unterschiedlicher Dichte vor. Die 
Gemeindejagden sind hauptsächlich Feldjagden mit geringem Waldan-
teil. 
Die Kreisgruppe Neuburg des BJV nimmt zum Entwurf der neuen Verord-
nung wie folgt Stellung. Nach Rücksprache mit den Revierpächtern der 
Gemeindejagden bestehen von Seiten des Jagdschutzvereines teilweise 
Einwände in den betroffenen Ortsteilen der Verwaltungsgemeinschaft. 
Begründungen: 
 
A) Ballersdorf  
Dieser Bereich gehört zu den Gemeindejagden Feldkirchen und 
Wagenhofen. 
1) Die schon gemäß Bebauungsplan “Am Waldweg“ vom 04.05.2017 und 
dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Rohrenfels vorgesehenen 
Flächen grenzen direkt an den Ortsrand von Ballersdorf an. Die Gesamt-
fläche des Jagdbereiches der Gemeinschaftsjagd wird zwar verringert. 
So nahe an der Ortschaft konnte aber in der Vergangenheit schon immer 
wenig gejagt werden. Auch gegen die Wohnbaufläche Ballersdorf Süd 
und Ost gibt es keine Einwände 
2)  Gemäß Bebauungsplan ,,Sondergebiet Solaranlage Ballersdorf" vom 
30.06.2013 soll die Solaranlage südlich der Ortschaft ja immer noch ge-
baut werden. Dieses Sondergebiet mit Größe von 7 Hektar als Solarflä-
che wird von Seiten des Jagdschutzvereins immer noch entschieden ab-
gelehnt. 
 
B)  
Ergertshausen 
Nach Rucksprache mit dem Revierpächter des Jagdreviers Wagenhofen 
bestehen zu den geplanten gemischten Bauflächen, Ausgleichsfläche 
und Umwidmungen keine Einwände. Die Flächen grenzen direkt an den 
Ortsrand der Gemeinde an. 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Auf den Beschluss zur Stellungnahme Bauamtes 
Landratsamt /H. Eberl wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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C) Baiern  
Nach Rücksprache mit dem Revierpächter des Reviers Rohrenfels be-
stehen zu der geplanten gemischten Baufläche und Umwidmung keine 
Einwände. Die Streuobstwiesen am südlichen Dorfrand sollten erhalten 
bleiben. 
 
D) Rohrenfels 
Nach Rücksprache mit dem Revierpächter des Reviers Rohrenfels 
bestehen zu den geplanten Wohnflächen im Nordost-, im Nordwest- und 
Westbereich und Südwest der Gemeinde keine Einwände. 
 
E) Wagenhofen 
Zu den geplanten gemischten Bauflächen in Wagenhofen- Mitte, -West 
und -Südwest gibt es keine Einwände. 
Nach Rücksprache mit dem Revierpächter des Reviers Wagenhofen 
bestehen zu den geplanten Wohnbauflächen, gemischten Bauflächen in 
Wagenhofen Nord und zu den geplanten gewerblichen Bauflächen in 
Wagenhofen Nord und Nordost erhebliche Bedenken. 
Begründung: In allen zur Zeit gültigen Landesentwicklungsprogrammen 
wird als städtebauliches Ziel die Reduzierung des Flächenverbrauchs 
vorgeschrieben. Die Städte und Gemeinden werden zum sparsamen 
Umgang mit dem Grund und Boden aufgefordert. Gemäß jetzigem 
Flächennutzungsplan sollen rund 20 Hektar zugebaut werden. Dieser 
Flächenverbrauch ist zu groß für die Ortschaft Wagen hofen. Die 
Jagdfläche der Gemeindejagd wird auch erheblich verkleinert. Deshalb 
lehnt der Jagdschutzverein die Erweiterung des Flächennutzungsplanes 
entschieden ab. Es wäre ein massiver Eingriff in die Natur und das Öko-
system rund um die Gemeinde. Dazu kommt noch die Verringerung der 
Iandwirtschaftlich genutzten Flächen im Gemeindebereich. Sinnvoll wäre 
es, im Ortskern die Flächen für den Wohnungsbau besser zu nutzen. 
 
 
 
 
F) lsenhofen 
Nach Rücksprache mit dem Revierpächter des Jagdreviers Rohrenfels 
bestehen zu den geplanten Wohnflächen und der Erweiterung der Reit-
anlagen keine Einwände. 
 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bereich ist bewusst als Grünfläche darge-
stellt, um bauliche Entwicklungen an dieser Stelle 
zu verhindern. 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
W5 und M2: Die Bauflächen am Nordrand von 
Wagenhofen westlich der Staatsstraße werden 
flächenmäßig so reduziert, dass größere Abstän-
de zum Wald verbleiben. Die zwischen Wohn-
baufläche und Waldrand gelegenen Flächen 
werden dann ausschließlich als Grünflächen/ 
Ausgleichsflächen dargestellt ohne zusätzliche 
Nutzungen wie Spielplätze etc.. 
Im Zusammenhang mit den neu dargestellten 
Bauflächen W5/ GE1/ GE2 wird auf die Abwägung 
und Beschlussfassung zu den Stellungnahmen 
LRA Bauamt / H. Eberl und Naturschutzbehörde / 
H. Tenner verwiesen, ebenso auf die zum Flä-
chenumfang zustimmende Stellungnahme der 
Höheren Landesplanungsbehörde.  
Z.B. wird aufgrund der Anregungen die Baufläche  
W5 Wagenhofen Nord zurückgenommen und der 
Abstand zum Wald deutlich vergrößert. 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Beschluss: 
 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Abstimmung: 12 :0 
 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH (13.02.18) 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.  
Durch die o. a. Planung werden die Belange der Telekom zurzeit nicht 
berührt.  
Wir bitten Sie uns im Zuge der Aufstellung bzw. Änderung von Bebau-
ungsplänen für die geplanten Neuausweisungen von Baugebieten erneut 
zu beteiligen. Für die rechtzeitige Bereitstellung der Telekommunikations-
dienstleistungen sowie zur Koordinierung mit Straßenbau- bzw. Er-
schließungsmaßnahmen der anderen Versorger ist es dringend erforder-
lich, dass sich die Kommune rechtzeitig vor Beginn von konkreten Bau-
maßnahmen mit uns in Verbindung setzt.  
 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sie 
betreffen ansonsten die vorbereitende Bauleit-
planung nicht, werden bei den nachgeordneten 
(Bauleit-) Planungen bzw. Maßnahmen aber 
berücksichtigt. 
 
 

Staatliches Bauamt IN 
(20.02.18) 

2.1 Grundsätzliche Stellungnahme  
lm vorliegenden Bauleitplan sind die straßenbau- und verkehrstechni-
schen Belange des Staatlichen Bauamtes Ingolstadt nicht ausreichend 
berücksichtigt.  
Zudem ist aufgrund des unzureichenden Detaillierungsgrades der Bau-
leitplanung eine vollständige Beurteilung nicht möglich.  
Bei Beachtung der unter Punkt 2.2 ff genannten Punkte besteht seitens 
des Staatlichen Bauamtes Ingolstadt keine Einwände gegen die Ände-
rung der Bauleitplanung.  
 
 
 
2.2 Ziele der Raumordnung die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 
BauGB auslösen  
- keine -  
 
2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes  

Zu 2.1: Grundsätzliche Stellungnahme: 
 
 
 
Der Flächennutzungsplan stellt die sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung er-
gebende Art der Bodennutzung nach den voraus-
schaubaren Bedürfnissen der Gemeinde Rohren-
fels in den Grundzügen da. Weitere Detaillierungen 
erfolgen in der nachfolgenden verbindlichen Be-
bauungsplanung oder in Planfeststellungsverfah-
ren. 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Beim Staatlichen Bauamt Ingolstadt bestehen für den Bereich der o.g. 
Bauleitplanung keine Ausbauabsichten.  
 
2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetz-
licher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden 
werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnun-
gen), Angabe der Rechtsgrundlage sowie Möglichkeiten der Überwin-
dung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)  
 
Bauverbot  
Entlang der freien Strecke von Staatsstraßen gilt gemäß Art. 23 Abs. 1 
BayStrWG für bauliche Anlagen bis 20,0 m Abstand vom äußeren Rand 
der Fahrbahndecke ein Bauverbot.  
 
Erschließung  
Kreisverkehre sollten hauptsächlich der Verknüpfung klassifizierter 
Straßen und/ oder der Erschließung großer Wohn- oder Gewerbegebiete 
dienen. Voraussetzung ist zudem eine relativ gleichmäßige Verkehrsbe-
lastung auf allen Kreisverkehrsästen. Allein für die Verkehrsberuhigung 
sollte ein Kreisverkehr nicht errichtet werden.  
Nichtsdestotrotz birgt jede neue Anbindung an eine Straße ein gewisses 
Gefahrenpotenzial. Deshalb sollte immer geprüft werden, ob eine neue 
Anbindung zwingend notwendig ist oder die Erschließung der Grund-
stücke des Bauleitplangebietes ausschließlich über das untergeordnete 
Straßennetz möglich sind (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i.V.m. § 8 und § 8a 
Abs. 1 FStrG bzw. Art. 18 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 1 BayStrWG).  
Die Kommune übernimmt alle Kosten für bauliche oder sonstige 
Änderungen im Zusammenhang mit den neuen Anbindungen (§ 12 Abs. 
1 FstrG bzw. Art. 32 Abs. 1 BayStrWG).  
Bei Notwendigkeit einer Änderung in der Staatsstraße 2035 oder 2046 
hat die Kommune vor Rechtsverbindlichkeit des Bauleitplanes beim 
Staatlichen Bauamt den Abschluss einer Vereinbarung zu beantragen, in 
der die technischen Einzelheiten zu regeln sind. Hierzu ist eine detail-
lierte Planung durch ein Verkehrsplanungsbüro erforderlich, zu der das 
Einvernehmen des Staatlichen Bauamtes einzuholen ist.  
 
Querungshilfen  
Gemäß den Vorgaben der Obersten Baubehörde kommen Querungshil-
fen in Form von Mittelinseln nur dann in Betracht, wenn diese als Que-
rungshilfe für Fußgänger und Radfahrer tatsächlich zwingend erforderlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. Aufnahme in 
Begründung. 
 
 
 
Die Hinweise zu Kreisverkehren werden zur 
Kenntnis genommen. Ohne weitere Planungen in 
diesem Bereich, die nur im Einvernehmen mit dem 
staatlichen Bauamt Ingolstadt möglich sind, wird es 
keine Realisierung geben.  
Es ist jedoch ein wichtiges städtebauliches Ziel der 
Gemeinde, aber auch Aufgabe des staatlichen 
Bauamtes Ingolstadt, den überschnellen und 
immissionsträchtigen Durchgangsverkehr durch 
Rohrenfels und Wagenhofen verträglich auch für 
die schützenswerten Umfeldnutzungen abzu-
wickeln. Hierzu wird um konstruktive Mitwirkung 
des Staatlichen Bauamtes Ingolstadt gebeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die übrigen Hinweise zu Kreisverkehren, Que-
rungshilfen und Gestaltung und Bepflanzung und 
gesetzliche Anbauverbotszonen fließen noch in die 
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sind. Mittelinseln dürfen nur gebaut werden, wenn sie tags und nachts 
eindeutig und rechtzeitig erkennbar sind. Sie müssen so in den Verkehrs-
raum eingepasst werden, dass sie sich harmonisch in die Streckencha-
rakteristik einfügen. Auf ausreichend Verziehungslängen ist zu achten.  
Die Kommune übernimmt alle Kosten für bauliche oder sonstige Ände-
rungen im Zusammenhang mit der Errichtung der Querungshilfen (§ 12 
Abs. 1 FStrG bzw. Art. 32 Abs. 1 BayStrWG).  
 
Gestaltung und Bepflanzung  
lm Außerortsbereich dürfen Bäume und Lärmschutzanlagen nur mit 
einem Mindestabstand von 7,5 m vom Fahrbahnrand der Straße errichtet 
werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicherheit des Verkehrs, unter Berück-
sichtigung der RPS bzw. RAL).  
lm Innerortsbereich darf die Baumkrone des ausgewachsenen Baumes 
nicht in den lichten Raum der Fahrbahn der Straße hineinragen. Der Ab-
stand Baumkrone zum befestigten Fahrbahnrand muss somit mindestens 
1,5 m betragen (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicherheit des Verkehrs, unter 
Berücksichtigung der RPS bzw. RAL).  
Die Fahrbahnbreite der Staatsstraße darf durch die vorgesehene 
Einengung 6,50 m nicht unterschreiten (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, 
Sicherheit des Verkehrs, unter Berücksichtigung der RPS bzw. RAL).  
 
2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage  
 
Dıe gesetzlichen Anbauverbotszonen genügen voraussichtlich nicht zum 
Schutz der Anlieger vor Lärm-, Staub- und Abgasimmissionen. Auf die 
von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventuelle 
erforderliche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger 
der Bundes- bzw. Staatsstraße übernommen. (Verkehrslärmschutzver-
ordnung - 16. BImSchV).  
 
 
Soweit unseren Auflagen entsprochen wurde und sich die Planung nicht 
geändert hat ist die Beteiligung des Staatlichen Bauamtes Ingolstadt 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nicht erforderlich.  
Wir bitten um Übersendung eines Gemeinderatsbeschlusses, wie unsere 
Stellungnahme im Rahmen der Abwägung behandelt wurde.  

Begründung ein. (Stellungnahmen aus dem 
Verfahren). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das staatliche Bauamt Ingolstadt wird am weiteren 
Aufstellungsverfahren Flächennutzungsplan gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
 
Ein Abwägungsbeschluss aus dem Verfahren § 4 
Abs. 1 BauGB wird zugesandt. 
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Der rechtsgültige Flächennutzungsplan (einschließlich Satzung) ist 2fach 
dem Bauamt zu übersenden.  
 
 

 
Beschluss: 
 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Abstimmung: 12 : 0 
 
 
 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten Pfaffenhofen 
(27.02.17) 

Bereich Landwirtschaft 
 
Allgemein: 
Sollten Wohngebiete an landwirtschaftliche Hofstellen näher heranrüc-
ken, ist jeweils zu prüfen ob der Betrieb und die Erweiterungsmöglichkei-
ten der jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebe nicht eingeschränkt wer-
den. 
Aufgrund der vorgelegten Planungsunterlagenhaben wir aufgrund einer 
Prüfung der vorliegenden Unterlagen beispielsweise bei folgenden 
Planungen Bedenken, da landwirtschaftliche Betriebe anliegen: 
 
W4-Rohrenfels-West (Sinninger Straße):  
Betrieb Bielmeier 
 
M5-Wagenhofen Südwest:   
Betrieb Kaiser Otto, Ortsstraße 18 -> nördlich von der Planungsfläche 
befindet sich die Kartoffelhalle des großen landwirtschaftlichen Betriebes 
mit Lüftung. Vor allem in und nach der Ernte treten hier Lärmimmissionen 
auf. 
 
 
 
 
Feldwege und Zufahrten zu landwirtschaftlichen Flächen dürfen infolge 
von entstehenden Wohngebieten nicht durch parkende Autos verstellt 
werden. 
Bei der Entstehung von Wohngebieten zu benachbarten landwirtschaft-
lichen Flächen sollte ein Feldweg oder befahrbarer Grasweg mit einer 
Mindestbreite von 3 m angelegt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu W4 Rohrenfels-West (Sinninger Straße): 
Auf den Beschluss zur SN Bauamt Landratsamt/ 
H. Eberl wird verwiesen. 
 
Zu M5-Wagenhofen Südwest:  
Wird die Fläche tatsächlich realisiert, ist eine Bau-
leitplanung oder Satzung erforderlich, wobei die 
einschlägigen Belange zu prüfen sind. Günstig bei 
einer Bebauung wären die knappe Erschließung 
und die Orientierung evtl. Wohnbauten 
lärmabgewandt nach Süden. 
 
Die Hinweise zur Nutzbarkeit von Wirtschafts-
wegen, zur gewünschten Einordnung eines 
Graswegs zwischen Ortsrand und LN-Flächen und 
zur Lage der erforderlichen Ausgleichsflächen  
werden zur Kenntnis genommen. 
Bei den Empfehlungen für jeweils geeignete 
Ausgleichsflächen im Umweltbericht werden, 
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Dies ist nötig, da ansonsten Ertragseinbußen von angrenzenden lw. 
Kulturen eintreten können, da Landwirte seit geraumer Zeit Mindest-
abstände beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln einhalten müssen 
(Mindestabstand bei der Anwendung von PS-Mitteln zu Anwohnern und 
Umstehende (BVL 16/02/02 vom 27 April 2016) sowie unterschiedliche 
NT Auflagen von Pflanzenschutzmitteln). 
Um die Auswirkungen auf die Agrarstruktur außerhalb des geplanten 
Geltungsbereiches zu minimieren, sind die notwendigen Ausgleichsflä-
chen im größtmöglichen Umfang innerhalb der Planungsgebiete und in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu erbringen. 
Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Nutzflächen 
„Die Änderungsflächen werden derzeit als Acker und Grünland landwirt-
schaftlich genutzt. Die vielfältigen Bodenfunktionen - als Lebensraum für 
Pflanzen, Tiere und Bodenorganismen, als Produktionsfläche für Roh-
stoffe und als Filterkörper bei der Grundwasserneubildung - werden 
eingeschränkt. Das Wasserrückhaltevermögen der Böden wird im 
Bereich der überbauten Flächen ebenso beeinträchtigt“. 
„Die Böden weisen gute bis sehr gute Ertragsfähigkeit auf. Sie sind damit 
überdurchschnittlich ertragsfähig im Vergleich zum Landkreisdurch-
schnitt. 
Unter Bezug auf den Grundsatz des § 1 a Abs. 2 BauGB, dass „mit 
Grund und Boden sparsam umgegangen“ und landwirtschaftlich [...] 
genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sollen“ 
wird um Abwägung gebeten, ob an der jeweiligen Stelle eine Ausweisung 
unausweichlich ist und beste landwirtschaftliche Nutzflächen von einer 
Bebauung freigehalten werden können bzw. nicht unnötig zerschnitten 
werden. 
 
 
Bereich Forsten 
Wald im Sinne des Art. 2 des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) wird 
bei zwei Teilplanungen indirekt betroffen: 
 
Wohnbauflächen W 5 / Gemischte Bauflächen M2  Wagenhofen-Nord: 
Hier grenzt nördlich an das überplante Gebiet Wald i.S. Art. 2 BayWaldG 
an. Zwischen Bebauung und Waldrand soll eine Eingrünung erfolgen. 
 
 
 
 

soweit möglich, Flächen in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den Bauflächen genannt.  
Die Hinweise betreffen die vorbereitende Bauleit-
planung nicht, werden aber, soweit möglich, bei 
der weiteren Entwicklung der Wohnbauflächen 
berücksichtigt. 
 
 
 
Die Hinweise ohne besonderen Bezug zu be-
stimmten Planungsflächen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Auswirkungen der einzelnen 
Planungen sind u.a. Gegenstand des Umweltbe-
richts. 
 
 
 
 
 
Die vom Gesetzgeber geforderte Abwägung wird 
von der Gemeinde im Rahmen der vorbereitenden 
und verbindlichen Bauleitplanung vorgenommen.    
Die Bauflächen werden nur nach Bedarf erschlos-
sen bzw. in Anspruch genommen.    
 
 
 
 
Zu Forsten: 
 
 
 
Zu W5 Wagenhofen/M2: 
- Die Bauflächen zum Waldrand werden noch 

zurückgenommen, auf die Darstellung 
Spielplatz wird hier verzichtet; die M-Fläche 
wird zugunsten von Grünfläche und Abstand 
zur Staatsstraße für Zwecke Lärmschutzfläche 
15.6 PlanZV geändert. 
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Wohnbauflächen W 6 und Gemischte Bauflächen M3 Wagenhofen Mitte: 
Hier grenzt südlich an das überplante Gebiet Wald i.S. Art. 2 BayWaldG 
an. Zwischen Bebauung und Waldrand soll eine Grünfläche entstehen. 
 
 
Abstand zu Wald:  
ln den beiden oben genannten Punkten ist der Abstand zwischen Be-
bauung und Waldrand nicht aus dem Plan zu entnehmen. Gemäß Art. 3 
Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sind Gebäude so zu errich-
ten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben 
und Gesundheit, nicht gefährdet werden. Aus forstlicher Sicht ist daher 
prinzipiell ein Abstand von mindestens 25 Metern zwischen Gebäuden 
und Waldrand einzuhalten, um eine mögliche Gefährdung von Personen 
durch umstürzende oder abbrechende Bäume oder Baumteile zu redu-
zieren.  
Wir empfehlen daher, bereits im Flächennutzungsplan an oben genann-
ten Orten einen mindestens 25 Meter breiten Abstand zwischen 
Waldrand und Bebauungsgebiet einzuplanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu W6/M3  Wagenhofen Mitte: 
- Hier wird auf den Beschluss zur SN LRA/ H. 

Eberl verwiesen. 
 
 
Die Forderung nach einem 25m-Abstand zwischen 
Waldrand und Gebäuden wird zur Kenntnis 
genommen und bei den nachfolgenden 
Bebauungsplanungen berücksichtigt; im 
nachfolgenden Bebauungsplan kann der 
geforderte Waldabstand durch die vorgesehene 
Baugrenze nach Südosten auch eingehalten 
werden. Bei den Wohnbauflächen W5 und M2 
(Wagenhofen Nord, südlich Narret) halten die 
Bauflächen bereits in der jetzigen Darstellung bis 
auf einen kurzen Abschnitt den geforderten Ab-
stand ein, zumeist wird der geforderte Abstand 
deutlich überschritten.  
Bei den Bauflächen Wagenhofen-Nord stellt der 
bislang dargestellte Grünstreifen einen 
Mindestabstand von ca. 25 m zwischen Wald und 
Bauflächen sicher.  
Zum Schutz des wertvollen Waldlebensraums 
Narret wird die bereits dargestellte Grün- und 
Ausgleichsfläche noch deutlich verbreitert.  
Die Vergrößerung des Abstands zwischen 
geplanter Bebauung und Wald ist dabei so 
deutlich, dass ein breites Band von naturnahen 
Ausgleichsflächen mit hoher Bedeutung für Natur 
und Landschaft entwickelt werden kann. 
Damit werden auch die Einwendungen in der 
Stellungnahme LRA Naturschutz angemessen 
berücksichtigt.  
 
Die aus forstlicher Sicht im Einzelfall gebotenen 
Mindestabstände werden im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung zu beiden o.g. Baubereichen 
(u.a. durch entsprechende Festsetzung der 
Baugrenzen) und der Ausgleichsflächen zum Wald 
verbindlich berücksichtigt. 
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lm übrigen Planungsgebiet wird Wald i.S. des Art. 2 BayWaldG nicht be-
troffen. Aus forstlicher Sicht kann den Planungen zugestimmt werden.  
 

 

 

 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Beschluss: 
 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Abstimmung: 12 : 0 
 

Regionaler 
Planungsverband, 
Regionsbeauftragter 
(26.02. bzw. 19.02.18) 
 

der Regionsbeauftragte für die Region Ingolstadt gibt auf Anforderung 
der Geschäftsstelle des Planungsverbandes Region Ingolstadt gemäß 
Art. 8 Abs.  4 BayLplG zu o. g. Vorhaben folgende gutachtliche Äußerung 
ab: 
 
 
Vorhaben 
Die Gemeinde Rohrenfels beabsichtigt den Flächennutzungsplan insge-
samt neu und in digitaler Form aufzustellen. 
Die bislang bereits bestehenden Darstellungen sollen im Wesentlichen 
entsprechend überführt werden, folgende Neudarstellungen sind zusätz-
lich geplant: 
Rohrenfels:  insg. ca. 6,3 ha Wohnbaufläche und 0,2 ha Gemischte Bau-
fläche 
Wagenhofen: ca. 8,2 ha Wohnbaufläche, ca. 1,8 ha Gemischte Bauflä-
che, ca. 10 ha gewerbliche Baufläche, insgesamt ca. 0,8 ha Gemeinbe-
darfsfläche. 
Ballersdorf: ca. 4,0 ha Wohnbaufläche, ca. 1,9 ha Gemischte Baufläche. 
Ergertshausen: ca. 0,6 ha Dorfgebiet. 
Baiern: ca. 1,0 ha Dorfgebiet, Umwidmung von ca. 1,4 ha Wohnbauflä-
che in Dorfgebiet. 
lsenhofen: derzeit nicht im Flächennutzungsplan als Siedlungsgebiet dar-
gestellt, soll nunmehr, im Wesentlichen abrundend am Bestand orientiert, 
als gemischte Baufläche (ca. 3,2 na) dargestellt werden. 
Daraus ergibt sich, dass insgesamt ca. 27,2 ha Baufläche mit 
Wohnnutzung und ca. 10 ha gewerbliche Baufläche neu dargestellt 
werden sollen. 
Bewertung 
Der jeweiligen Darstellung der einzelnen neuen Flächen im Flächennut-
zungsplan stehen keine Festlegungen des Regionalplanes grundsätzlich 
entgegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Auf den Abwägungsbeschluss zur Stellungnahme 
der Höheren Landesplanungsbehörde wird verwie-
sen. 



37 

 

In der Begründung wird ein Bedarf für Wohnbauflächen von 17 - 23 ha 
sowie für Gewerbeflächen von 8,5 - 11,5 ha ermittelt. Diese Bedarfser-
mittlung ist grundsätzlich plausibel und nachvollziehbar, allerdings legt 
diese eine Belegungsdichte bei Wohnnutzung von 28 Einwohnern/ha zu 
Grunde. Hier sollte insbesondere bei den Bauflächen mit Wohnnutzung 
vor den Hintergrund der Ziele zum Flächensparen in den Folgeverfahren 
der Fokus auf möglichst flächeneffiziente Siedlungsformen, d.h. Doppel- 
und Mehrfamilienhäuser gerichtet werden. 
Da die Gesamtfläche der zur Neudarstellung vorgesehenen Bauflächen 
mit Wohnnutzung (ca. 25 ha nach Abzug der Bereiche mit Bestandsdar-
stellung), den ermittelten Bedarf überschreitet und dabei das gemeinde-
weit in den Baulücken vorhandene Potential (insgesamt ca. 8,3 ha) auch 
noch nicht berücksichtigt ist, sollte ein Prüfung empfohlen werden, auf 
welche der zur Neudarstellung vorgesehenen Flächen verzichtet werden 
kann, um damit das Ausmaß der Neudarstellungen entsprechend zu re-
duzieren. 
In der Regel ist eine Eingrünung an den Ortsrändern vorgesehen. 
Lediglich im Bereich der Mischgebietsfläche am westlichen Ortsrand von 
Wagenhofen sollte gem. RP 10 B Ill 1.5 Z noch eine entsprechende 
Eingrünung dargestellt werden.  
 
 
 
 
Bei entsprechender Beachtung der genannten Punkte kann den 
Planungen aus Sicht der Regionalplanung grundsätzlich zugestimmt 
werden. 
 
Hinweis 
Gem. FluLärmV ND befinden sich Teile des Plangebietes in der Tag-
Schutzzone 2 des militärischen Flugplatzes Neuburg. Der Schutz der 
Allgemeinheit vor Lärm (...) soll sichergestellt werden (Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 
BayLplG) und gem. RP 10 B lll 1.4 G ist eine sinnvolle Zuordnung der 
Wohnstätten, Arbeitsstätten, Erholungsflächen und zentralen Einrichtun-
gen zueinander und zu den Verkehrswegen und den öffentlichen Nahver-
kehrsmitteln möglichst vorzusehen, um dem Schutz vor Immissionen zu 
genügen. Es sind daher die vorgeschriebenen Schallschutzanforderun-
gen zu beachten, eine Abstimmung mit der Fachbehörde sollte empfoh-
len werden. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Auf den Abwägungsbeschluss zur Stellungnahme 
der Höheren Landesplanungsbehörde wird verwie-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der westliche Ortsrand von Wagenhofen ist typisch 
dörflich und landwirtschaftlich durch verschiedene 
Gebäudlichkeiten und teilweise auch großkronige 
heimische Laubbäume geprägt. Eine rein schema-
tische Darstellung einer Eingrünungsfläche wäre 
auch wegen den privilegierten Erweiterungsmög-
lichkeiten der Landwirtschaften nicht umsetzbar. 
Daher bleibt die Plandarstellung bis zum landwirt-
schaftlichen Weg mit M unverändert. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Hinsichtlich der geplanten Gewerbegebiete ist darauf hinzuweisen, dass 
aufgrund der jüngsten Rechtsprechung des BayVGH im Rahmen der 
gemeindlichen Bauleitplanung durch geeignete Festsetzungen die Ent-
stehung unzulässiger Einzelhandelsagglomerationen auszuschließen ist 
(vgl. Urteile des VGH vom 14.12.2016, AZ: 15 N 15.1201 und vom 
28.02.2017, Az: 15 N 15.2042). Zudem wäre eine Ansiedlung von zumin-
dest zentrenrelevantem Einzelhandel an diesem fern des Ortszentrums 
gelegenen Standort aus regionalplanerischer Sicht kritisch zu sehen. 
Gem. RP 10 B IV 3.3 Z soll die Attraktivität und Erreichbarkeit der Orts- 
und Stadtteilzentren erhalten, gestärkt und verbessert werden. Ansied-
lungen und Erweiterungen außerhalb von Orts- und Stadtteilzentren 
sollen nicht zur Schwächung dieser Zentren führen. 

 
Auf den Abwägungsbeschluss zur Stellungnahme 
der Höheren Landesplanungsbehörde wird ver-
wiesen. Der Hinweis wird in die Begründung 
aufgenommen und bei den nachfolgenden 
relevanten Bauleitplanungen berücksichtigt.  
 
Beschluss: 
 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Abstimmung: 12 : 0 
 

Bayer. Bauernverband, 
(13.03.18) 

Die Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen muss 
weiterhin uneingeschränkt  möglich sein.  
Die Entwicklungsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe darf durch die 
Planungen nicht beeinträchtigt werden.  
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich in unmittel-
barer Nähe zu verschiedenen Planungen landwirtschaftliche Betriebe 
befinden. Diese Betriebe verursachen u. U. auch Emissionen.  
 
 
Auf Seite 6 unter Punkt 3 der Begründung zur Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplans wird § 1 a des Baugesetzbuches zitiert. Demnach 
soll mit Grund und Boden, insbesondere mit Flächen der Land- und 
Forstwirtschaft sparsam und schonend umgegangen werden. Wir for-
dern, dies auch beim Thema ökologische Ausgleichsflächen zu berück-
sichtigen und den Ausgleichsfaktor entsprechend gering zu halten, bzw. 
über die Produktionsintegrierte Kompensation zu regeln, damit durch den 
ökologischen Ausgleich nicht noch mehr Flächen der landwirtschaftlichen 
Nutzung entzogen werden.  
 

Die Forderungen nach uneingeschränkter Nutzbar-
keit von angrenzenden landwirtschaftl. Nutzflächen 
und landwirtschaftl. Betriebe werden zur Kenntnis 
genommen. 
Die Hinweise betreffen die vorbereitende Bauleit-
planung nicht, werden aber, soweit möglich, bei 
der weiteren Entwicklung der Wohnbauflächen 
berücksichtigt. 
 
Die Forderung wird zur Kenntnis genommen und 
soweit möglich auch im Interesse der Gemeinde in 
den nachgeordneten Planungsschritten berück-
sichtigt. Auf der Ebene der vorbereitenden Bau-
leitplanung kann und soll nur ein grober Rahmen 
für den voraussichtlichen Bedarf an Ausgleichs-
flächen angegeben werden (vgl. Umweltbericht). 
Maßgeblich für die abschließende Festlegung im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist ne-
ben dem einschlägigem Leitfaden die Bewertung 
des Eingriffspotenzials durch die zuständige untere 
Naturschutzbehörde. 
 

Industrie- und Handels-
kammer (14.03.18) 

wir weisen darauf hin, dass sich auf Seite 41 der Begründung unter "Be-
wertung der Flächendarstellung" ein fehlerhafter Verweis ins Baugesetz-
buch befindet. Der Verweis sollte nicht auf § 6 BauGB, sondern auf § 5 
BauGB erfolgen.  

Der Anregung wird entsprochen, die angesproche-
ne Stelle berichtigt. 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Aus der Sicht der gewerblichen Wirtschaft ist es ausdrücklich zu be-
grüßen und zu befürworten, dass mit der Neuausweisung gewerblicher 
Bauflächen in Wagenhofen dem kalkulierten Bedarf Rechnung getragen 
wird.  
Ortsplanerische Einwendungen oder Hemmnisse, die gegen die geplan-
ten Änderung der planungsrechtlichen Festsetzungen sprächen, sind 
nicht zu erkennen.  
Weitere Anregungen oder Bedenken sind nicht vorzubringen.  
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

Handwerkskammer 
(26.03.18) 

die Handwerkskammer für München und Oberbayern bedankt sich für die 
Möglichkeit zur Stellungnahme zu o.a. Verfahren der Gemeinde Rohren-
fels, das eine Digitalisierung, eine Aktualisierung und Berichtigung der 
Flächennutzungsplan-Darstellungen für den Hauptort und die größeren 
Ortsteile vorsieht. 
Wir begrüßen die vorbildlichen Bestrebungen der Gemeinde Rohrenfels, 
Bauleitpläne zu digitalisieren und damit nicht nur im Rahmen der Pla-
nung, sondern auch für die Behördenbeteiligung ein zeitgemäßes und 
effizientes Arbeiten zu ermöglichen. In diesem Sinne bitten wir Sie, uns 
auch für zukünftige Beteiligungsverfahren die entsprechenden Unterla-
gen bevorzugt in digitaler Form zukommen zu lassen. 
Fast 40 Handwerksbetriebe prägen das Bild von Rohrenfels und seinen 
Ortsteilen - diese befinden sich nicht nur in Gewerbe- und Mischgebieten 
sondern sind oft an ihre historisch gewachsenen Standorten, die im 
Laufe der Zeit einer gewissen Nutzungsdynamik unterliegen bzw. unter-
lagen und sich zum Beispiel in einigen Fällen zu Wohnstandorten ent-
wickelt haben. 
Zu den einzelnen als Änderungsflächen im Umweltbericht aufgelisteten 
Teilflächen bestehen von unserer Seite vor diesem Hintergrund folgende 
Anmerkungen. 
 
W1 + W2, W5, W6,W7 

Für die Schaffung von neuem Wohnraum werden im Hauptort, aber auch 
in den Ortsteilen wie Ballersdorf z.T. recht großflächige Wohngebiete 
dargestellt. Wir weisen grundsätzlich daraufhin, dass im Zuge der 
Neuplanung die gewachsenen Strukturen in der baulichen Umgebung 
des Planvorhabens zu berücksichtigen sind, die nicht ausschließlich von 
Wohnbebauung, sondern in einem vielfach noch ländlich strukturierten 
Ort wie Rohrenfels typischerweise auch gewerblich und landwirtschaftlich 
geprägt sind. Zumindest in den kleineren Ortsteilen wurde diesem Aspekt 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und soweit möglich 
künftig berücksichtigt 
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stellenweise auch entsprechend Rechnung getragen, indem zur Siche-
rung und Bewahrung der ländlichen Strukturierung kleinflächig isolierte 
Wohnbaustandorte wieder zu Mischbauflächen umgewidmet werden 
sollen - dies ist von unserer Seite positiv hervorzuheben.  
In Bezug auf die Flächen W1, W2, W5, W6, W7 ist in besonderem Maße 
auf das immissionsschutzrechtliche Konfliktpotenzial durch heran-
rückende Bebauung hinzuweisen. Gerade Gewerbebetriebe, die auf-
grund ihrer Emissionen tendenziell an den Ortsrändern angesiedelt sind, 
werden durch neue (Wohnflächen-) ausweisungen, die an bestehende 
Gebiete anschließen, oftmals in der Ausübung ihrer bisherigen, geneh-
migten Nutzung und in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt; 
dies betrifft generell Ortsabrundungen mit neu geschaffenen Bauflächen 
in noch stärker dörflich strukturierten Ortsteilen, die durchaus auch von 
gewerblicher Nutzung geprägt sind: Unserer Erfahrung nach entstehen 
im Zuge dieser Nachverdichtungsprozesse häufig Gemengelagensitua-
tionen und damit Konflikte zwischen den unterschiedlich schutzbedürf-
tigen Nutzungen Wohnen und Gewerbe, die im konkretisierenden Bau-
leitplanverfahren nur sehr schwerlich aufgelöst werden können. Bei 
einem Heranrücken durch neu hinzukommende (Wohn-) baunutzungen 
muss sichergestellt werden, das sich daraus keine negativen Auswir-
kungen für bestandskräftig genehmigte Betriebe im Umgriff ergeben, was 
deren ordnungsgemäßen Betriebsablauf betrifft, aber auch angemessene 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Unternehmen einschließt. Vielmehr 
ist sicherzustellen, dass für diese die mit dem Bestandsschutz garan-
tierte, notwendige Flexibilität vor Ort gewahrt bleibt, die nicht nur einen 
ordnungsgemäßen Betriebsablauf gewährleistet, sondern auch ange-
messene betriebliche Weiterentwicklungen oder ggf. Nutzungsänderun-
gen umfasst. Gerade letzteres ist eine wichtige Voraussetzung für klei-
nere und mittlere Unternehmen des Handwerks, um sich flexibel an 
Marktbedingungen anpassen zu können und damit auch im langfristigen 
Interesse der Standortsicherung z.T. langjährig ansässigen Handwerks-
unternehmen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die von den Betrie-
ben ausgehenden betriebsüblichen Emissionen (Lärm, Geruch etc.) 
einschließlich des zugehörigen Betriebsverkehrs.  
 
Änderungsfläche W6 mit M3 ist zwar innerhalb des Ortsteils Wagenhofen 
situiert, schafft aber mit seiner Lage zwischen Sportfläche auf der 
südlichen Seite und Gewerbeflächen auf der östlichen Seite ebenfalls 
unseres Erachtens eine immissionsschutzrechtliche Konfliktsituation. 
Den bestehenden, bestandskräftig genehmigten Nutzungen in den 

Zur Kenntnis genommen. Auf die Stellungnahme 
des LRA / H. Eberl und auf dessen Bedenken 
gegen die Darstellung als M wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und wird soweit 
möglich in nachgeordneten Planungen 
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vgl. Abwägung zu Stellungnahmen Bauamt und 
untere Immisssionsschutzbehörde. Betreffend die 
Bauflächen W6 / M3 in Wagenhofen östlich der 
Staatsstraße wird auf den Beschluss zur SN LRA / 
H. Eberl verwiesen. 
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umliegenden Misch- und Gewerbegebieten dürfen auch hier keine 
weiteren immissionsschutzrechtlichen Auflagen gemacht werden; 
vielmehr dürfen derartige Maßnahmen ausschließlich zu Lasten zu der 
neu hinzukommenden Wohnbebauung gehen.  
 

In Bezug auf Änderungsfläche W7 verweisen wir darüber hinaus auf 
unsere Stellungnahmen zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans von 
2017, die in diesem Zusammenhang grundsätzlich aufrechterhalten 
werden.  
 
 
Die - wenn auch kleinräumige - Ausweisung von Mischgebietsflächen 
entweder durch Neudarstellung, bzw. Umwidmung von Wohnbauflächen 
ist von Seiten der Handwerkskammer für München und Oberbayern 
grundsätzlich zu begrüßen.  
Wir bitten Sie durch vorausschauende Planung sicherzustellen, dass 
auch bei kleinräumigen Ortsabrundungen die charakteristischen und 
gewachsenen auch noch dörflich strukturierten Mischnutzungen erhalten 
werden, die ja auch ganz entscheidend für ein lebendiges Ortsbild und 
erhaltenswerte Nahversorgungsstrukturen sorgen und nicht zuletzt als 
Mischbauflächen gerade für das nicht wesentlich störende Handwerk 
wichtige Standorte bzw. Ansiedlungsoptionen darstellen. Hierbei ist zu 
berücksichtigen dass der vorgesehene Planungsumgriff der Mischge-
bietsflächen nicht nur planerisch, sondern auch in der praktischen Um-
setzung entsprechend seiner typischen Eigenart für das Wohnen und das 
nichtstörende Gewerbe gleichermaßen im Sinne einer Gleichwertigkeit 
und einer Gleichgewichtigkeit beider Nutzungsarten entwickelt wird und 
Gewerbenutzung -insbesondere kleine und mittelständische Handwerks-
betriebe – nicht zugunsten des Wohnens in ihrem Bestehen und ihren 
Erweiterungsmöglichkeiten zurückstehen müssen. In diesem Zusammen-
hang gilt entsprechend des Gebietscharakters das Gebot der gegen-
seitigen Rücksichtnahme; der Störgrad im Mischgebiet richtet sich nach 
beiden gleichrangigen sowie gleichberechtigten Nutzungsarten. Wir 
möchten Sie bitten, Ihre Bemühungen zur Ansiedlung von gewerblicher 
Nutzung in den ausgewiesenen Mischbauflächen grundsätzlich weiter zu 
verfolgen, da diese gerade für (in der baulichen Umgebung bestehende) 
mittelständische Handwerksbetriebe, für die Nutzungsänderungen und 
Betriebserweiterungen am Standort sehr wichtig sind, geeignete Entwick-
lungsflächen darstellen können.  
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. Auf die Abwägung im 
zugehörigen Verfahren (Genehmigung bereits 
erfolgt) und auf die Abwägung zu SN LRA Bauamt/ 
H. Eberl zur Darstellung von Fl.Nr. 87/1   
Wird verwiesen. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Was die Vorhaltung von Gewerbeflächen betrifft, so begrüßt die Hand-
werkskammer die Ansätze der Gemeinde, ausreichend Gewerbeflächen 
bereitzuhalten. Die Neuausweisungen der Gewerbeflächen an das be-
stehende Gewerbegebiet anschließend sind daher ausdrücklich zu unter-
stützen und zu begrüßen. Da wie oben erwähnt gerade Handwerksbetrie-
be von Erweiterungsmöglichkeiten am Standort profitieren können, kön-
nen die neu geschaffenen Flächen ggf. geeignete Entwicklungsflächen 
für die bestehenden Betriebe im Umgriff darstellen.  
 

Kritisch betrachten wir eine allgemeine Zulässigkeit von großflächigem 
Einzelhandel in Gewerbegebieten, die unserer Ansicht nach vorwiegend 
dem produzierenden und verarbeitenden Gewerbe, für dessen wirtschaft-
liche Entfaltung ein „Ausschöpfen" eines bestimmten Störgrades notwen-
dig ist, vorgehalten werden sollten. Außerdem gilt es zu berücksichtigen, 
dass eine Realisierung großflächigen Einzelhandels in Ortsrandlagen die 
Stabilisierung der Ortskerne sowie die Sicherung einer wohnortnahen 
Versorgung konterkarieren würde.  
Deswegen regen wir dringend an, durch entsprechende Festsetzungen 
im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren die Zulässigkeit von Einzel-
handel, sofern er nicht dem eigentlichen Betriebszweck untergeordnet ist, 
in den neu hinzukommenden Gewerbegebieten auszuschließen.  
 
Bezüglich der Ausdehnung des geplanten Gewerbegebiets in östliche 
Richtung, das ein Bodendenkmal großflächig tangiert, bitten wir vor 
darum, dass Bauwerber im Vorfeld darüber informiert werden, welche 
Rahmenbedingungen sich für sie durch zu Tage tretende (Boden-)Denk-
mäler ergeben können.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier wird auf die Abwägung zur Stellungnahme der 
Höheren  Landesplanungsbehörde und des 
Regionalen Planungsverbandes verwiesen. 
Grundsätzlich ist es auch ein Bestreben der 
Gemeinde Rohrenfels, zukünftig wieder die 
Ausstattung des Gemeindegebietes mit den 
Gütern des täglichen Bedarfs sicherzustellen. 
Hierzu gehört nach Auffassung der Gemeinde 
auch die Ansiedlung von Tankstelle, Feuerwehr 
und Einkaufsmöglichkeit, möglichst auch eines 
Discounters. 
 
Auf die Thematik der „Bodendenkmäler“ und die 
Erfordernisse in diesem Zusammenhang werden 
durch Plankarte und Umweltbericht bereits 
hingewiesen. Damit sind auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung die Vorausset-
zungen für die frühzeitige Information möglicher 
Bauwerber sichergestellt. Weiteres ist nicht 
Gegenstand der vorliegenden Planung. 
 

   

II Öffentlichkeit   

   

Joseph Stöckl 
(18.03.18) 

hiermit möchte ich fristgerecht Stellung nehmen zum Entwurf des Flä-
chennutzungsplans vom 29.06.2017.  
Mein Grundstück in der Neuburger Straße Flurnummer 23 Gemarkung 
Wagenhofen wird in Ihrem Entwurf als Wohnbaufläche ausgewiesen. 
Dagegen möchte ich hiermit Einspruch erheben. Es sollte, wie die zwei 
angrenzenden Bauplätze Fl.Nr 23/1 und 23/2, als Gemischte Baufläche 
ausgewiesen werden.  

Die besagten Flurstücke wurden angepasst an die 
bisherige gewerbliche Nutzung als Gemischte 
Baufläche dargestellt.  
Eine Verlängerung dieser Mischbauflächen auf das 
Außenbereichsgrundstück Fl.Nr. 23 nach Norden 
hin entspricht nicht dem Ziel der Gemeinde, hier 
höherwertiges neues Wohnbauland zu entwickeln.  
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 Eine weitere Entwicklung der Mischgebietsfläche 
wäre auch wegen des schmalen Grundstückszu-
schnittes und der Erschließung in der Tiefe 
städtebaulich problematisch. 
Beschluss: 
 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Abstimmung: 12 : 0 

Bernadette Stöckl 
(18.03.18) 

hiermit möchte ich fristgerecht Stellung nehmen zum Entwurf des Flä-
chennutzungsplans vom 29.06.2017.  
1. Mein Grundstück mit der Flurnummer 103 Gemarkung Wagenhofen 

wird in Ihrem Entwurf als Landwirtschaftliches Vorbehaltsgebiet zur 
langfristigen Sicherung der Naturschutzfunktion ausgewiesen. 
Dagegen möchte ich hiermit Einspruch erheben. Es sollte, wie 
bisher, als ganz reguläres Ackerland beibehalten bleiben.  
 
 
 
 
 
 

 
2. Mein Grundstück mit der Flurnummer 186 Gemarkung Wagenhofen 

wird in Ihrem Entwurf teilweise mit einem Bodendenkmal Objekt-
nummer D-1-7333-0064 ausgewiesen. Dagegen möchte ich Ein-
spruch erheben. Das Grundstück sollte weiterhin wie bisher ohne 
dieses Objekt dargestellt sein. 

Es handelt sich nicht um eine eigenständige Dar-
stellung durch die Gemeinde, sondern um eine 
nachrichtliche Übernahme aus dem Regionalplan. 
Der Flächennutzungsplan ist an die Ziele der 
Regionalplanung anzupassen, insofern ist die 
nachrichtliche Übernahme des landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiets im Flächennutzungsplan ange-
bracht, daher wird an der nachrichtlichen Über-
nahme festgehalten. Für den Eigentümer selbst ist 
die Darstellung nicht mit unmittelbaren Einschrän-
kungen verbunden.     
 
Es handelt sich nicht um eine eigenständige 
Darstellung durch die Gemeinde, sondern um eine 
nachrichtliche Übernahme eines bekannten 
Bodendenkmals, das unabhängig von der 
gemeindlichen Planung dem Schutz gem. 
Bayerischen Denkmalschutzgesetz unterliegt. Das 
Baugesetzbuch verpflichtet die Gemeinde zur 
Darstellung bekannter Bodendenkmäler (§ 5 Abs. 
4f  BauGB). An der nachrichtlichen Übernahme 
wird daher festgehalten.  
 
Beschluss: 
 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
Abstimmung: 12 : 0 
 
 

Planungsbüro Ecker, 13.06.2018 bzw. 09.11.2018 (schwarz und grün) 
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Architekt Reiser, 29.10.2018  (blau) 


